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1. Die Kkee. sind verpflichtet, den Flrsorgestellen
euf Verlangen die Zahl der bei einem bestimmten

Arbg. beschäftigten, zur UV. angemeldeten Arbn.

mitzuteilen.

2. Sie find auch verpflichtet, den Arbeitsämtern die

Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung des

l'nterstut/ungsverfahrens erforderlich sind. Dazu ge¬

hören auch die Angaben über Arbeitsentgelt. Bei¬

tragsleistung, Krankheitszeiten und Grundlohn.

¦ I. L des RVA. (Beschlufl-Senat II) vom 11. Novem¬

ber 1931 — I! K. 13030 B. — 2. E. des RVA. II.

vom 5. November 1931 — II K. 29/31 B. — (AN. 1932

S. IV. 23 Nr. 4247 und 24 Nr. 4248.)

Für die Genehmigung der Abtretung eines Ansprudis
auf Leistung eines VTr. gemäß I 119 Abs. 2 RVO.

dessen Bezirk der

§ 205.ite,1

intst dasjenige VA. zuständig,
Leistungsempfänger wohnt.
• E. des RVA. II vom 6. November

942/31 - (AN. 1932 S. IV 5 Nr. 4239).

1931 - II H.

tt 147,21 Die Verjährung der Strafverfolgung wegen Nicht¬

en t ruh um;* vun Beiträgen zur InvV. beginnt, wenn

die Beitrage in Teilzahlungen nachentrichtet worden

sin*., m'e der letzten Teilzahlung.
• E. des HVA. II vom 13. November 1931 — II1 523/31
— (AN. 1932 S. IV 30 Nr. 4254).

# C. des RVA. (BesehluQ-Senat II) vom 11. November

1931. IL K. 111/30 B.

§ 20S no. Ein Anspruch auf Familienhilfe ist nur begründet,
wenn bei Beginn der Erkrankung des Familien¬

mitgliedes der Versicherte die zeitlichen Voraus¬

setzungen des I 205 RVO. erfüllt hat.
• E. des RVA. (1. Revisions-Senat) vom 2. Februar

1932. Ha. K. 244/31*.

I 205 Abs. 1 RVO. in der Fassung der NV. vom

26. Juli 1930 (RGBL I S. 311) setzte im Gegensatz
zu derselben Vorschrift in der Fassung der NV

vom 1. Dezember 1930 (RGBL I S. 517) für den

Anspruch auf Familienhilfe nicht voraus, dafl der

Ehegatte des Versicherten unterhaltsberechtigt ist.
# E. des RVA. II (l. Rev.-Sen.) vom 16. Dezember

1931. IIa. K. 175/31*.

§ 222Satz2 Bei Ersatzansprüche* ist die Vorschrift dee I 222

Satz 2 RVO. in der Fassung der NV. vom 26. Juli
1930 (RGBl. I S. 311) vom Tage ihres Inkrafttretens

}2B. Iuli 1930) an anzuwenden, auch wenn der Ersatz

ür Leistungen verlangt wird, die auf einem vor

dem 28. Juli 1930 eingetretenen Veraidherungsfall
beruhen.
• E. des RVA. IL (1. Revisions-Senat) vom 16. De

seraber 1931. IIa. KE. 176/31!.
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Hat die Kk. den Grundlohn nadi Lohnstufen fest-

fesetzt,
so ergibt sich der Grundlohn des Arbeits-

oscn erst aua der Lohnstufe, in die der Arbeitslose

mit dem fur ihn errechneten Hundertsatz des

wöchentlichen Einheitslohnes des I 106 AVAVG.
• E. des RVA. (Besdilufl-Senat II) vom 8. Dezember

1931. II k. 30/31 B. zu 2.
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Das Arbeitsamt ist kein Betrieb, die Arbeitslosen

sind keine ..Gruppe von Versicherten" im Sinne des

I IHO Abs 3 Satz 2 RVO.
• E. des RVA. (Beschlufl-Senat II) vom 8. Dezember

1931. H K. 30 31 B. zu 1.

1. Sofern bei einer Kk. nur eine begrenzte Zahl von

Aerzten zur Durchführung voa Diathermiebehand¬

lungen zugelassen ist. köi nen die Kassenmitglieder
ni.vii verlangen. daB ihnen diese Heilverfahrensart

gerade von ihrem, zu jener Zahl nicht gehörenden
Kassenarzt zuteil werde, auch wenn er die erforder¬

lichen Einrichtungen besitzt. — 2. Zugeteilte hatten

vor dor NV. vom 5. Iuni 1931 (RGBL I S. 279) hin¬

sichtlich der Durchführung einer als notwendig an¬

erkannten Diatbermiebehandlung keine weiteren An-

sprudie als Kassenmitglieder.
* E. des RVA. (l. Rev.-Sen. II) vom 2. Februar

1932. Ha K. 247/31L

Kine erst nack dem Eintritt der Geburt getroffene

Feststellung des Arztes im Sinne des I 195a Abs. 2

RVO. vermag den Anspruch auf den um zwei

Wochen vor der Entbindung erweiterten Wochen¬

geldbezug nicht zu begründen.
* E. des RVA. IL (1. Rev.-Sen.) vom 16. Dezember

1931. Ha K. 227/31«.

Die (»ewahrung des Wochengeldes für die Zeil vor

der Entbindung ist nicht davon abhängig, dal) der

Antrag bereits vor der Entbindung gestellt ist.
# E. des RVA. (1. Rev.-Sen. iL vom 8. Oktober

1931. Ha K. 121/31 (AN. 1932 S. IV 18 Nr. 4240).

Das nach I 195a Abs. 1 Nr. 3 RVO. zu zahlende

Wochengeld beträgt für die nach dem AVAVG. ver¬

sicherten Schwangeren das Eineinhalbfache der

Arbeitslosenunterstützung.
• E. des RVA. (1. Rev.-Sen. II) vom 22. Oktober
1931 IIa K. 541/30 (AN. 1932 S. IV 19 Nr. 4241).
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Die Gewährung von Ehrengaben an Gesdiäftsfiihrer
der Kk. anläßlich eines Dienstjubiläums aus den

Mitteln der Kk. ist unstatthaft.
• E. der RVA. IL vom 18. Januar 1932. II. K.

108/31 B.

Ein städtisches Leihamt ist keine Einrichtung der

Wohlfahrtspflege im Sinne des I 537 Abs. 1 ISir. 4L

RVO.
# E. des RVA. I. vom 11. Dezember 1931. 1 B.

247/31. (E. u. M. Bd. 31 S. 205 Nr. 83.)

§§MSi. Der Spaziergang eines Arbeiters wihrend der Mit

$44 KTO. tagspause dient überwiegend eigenwirtschaftlicheu
Zwecken. Er kann nicht als ein mit der Beschäfti

gung im Betrieb zusammenhängender Weg nach und

von der Arbeitsstätte angesehen werden.
• E. des RVA. 1. (Beschluß-Senat 2) vom 9. Dezem¬

ber 1931. la. 4083/30. (E. u. M. Bd. 31 S. 211 Nr. 88.)
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Die Satzung d*r Kasee kann den Versicherten zur

Bezahlung eines Teiles der Wegegebührea nur dann

verpflichten, wenn der Arzt bereit ist, die ihm an¬

gebotene Zahluug in Empfang zu nehmen.
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Die Beschallung eines Werkzeuges in der Absiebt.

es in einem versicherungspflichtigen Betriebe zu

verwenden, untersteht nicht dem Versicherungs
schütze des I 545b RVO.
• E. des Bayer. LVA. (Beschlufi-Senat) vom 16. Juni
1931. A. 146/31. (Mitt. dee Bayer. LVA. 1931 S. 40

Nr. 1603.)

Die Frage, ob und inwieweit eine dem gewerb¬
lichen Hauptbetriebe dienende Landwirtschaft als

wesentlicher Bestandteil des gewerblichen Haupt¬
betriebs anzusehen ist, muH von Fall zu Fall davon

abhängig gemacht werden, welche eigene Bedeutung
der landwirtschaftliche Betrieb selbst besitzt.
• E. des RVA. 1. vom 3. Dezmber 1931. 1 B. 645/30.

Kin Gastwirt kann auch dann als Unternehmer für

Musikaufführungen angesehen werden, wenn in sei¬

ern Räumen. Jie ein Verein zur Abhaltung einer

Festlichkeit gemietet hat, nur Musiker beschäftigt
sind, die dieser Verein selbst verpflichtet und ent¬

lohnt hat.
• r der Schiedsstelle der Deutsch. BG. vom 26. Juni
tQ3l — Nr. 285/31. (BG. 1932 Sp. 663 Nr. 70.)

Ein Streit zwischen einer BG. und einem Trager
der Eigen-l'nfV. über die Versicherungspflicht ein¬

zelner Personen kann nicht im Verfahren nach 1668

RVO., auch nicht im Verfahren nach II 1791 ff. RVO.,
sondern nur im Beitragsstreitverfahren entschieden
werden.
• E. des RVA. I. vom 28 September 1911. I 1.

213/11.
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Materiellrechtliche Wirkungen der Anmeldung
des Anspruchs auf Versorgungskrankengeld

[) Versorgungskrankengeld (VKG.), die

hauptsächliche Barleistung der Versorgungs-

.lbehandlung (VHB.), ist in den Grundzügen

m KG. der RVO. nachgebildet. Im einzelnen

weicht jedoch die Regelung in wesentlichen

Punkten von der des Vorbildes ab. Dies trifft

insbesondere auch für die materiellrechtlichen

VC'irkurxg^n der an sich auf dem Verfahrens-

htlichen Gebiet liegenden Geltend¬

machung des Anspruchs auf KG. gegenüber

zuständigen Kk. zu.

Verfahrensrechtlich gilt für das KG.

I RVO. die allgemeine, auf alle Leistungen

i»is der KV. anwendbare Vorschrift des § 1545

Abs. I Nr. 2 RVO., nach der die Leistung „a u f

Antrag'" festzustellen ist. Im Sinne dieser

Vorschrift ist darunter nicht nur die Feststel-

»mg durch die Versicherungsbehörde, sondern

auch die Stellungnahme der Kk. zu verstehen

(vgl. RVO. mit Anm., herausgegeben von Mit¬

tlern des RVA., Bd. I 2. Aufl. S. 167 Anm. 2a

zu § l ^45 und Lehmann, Kommentar zur RVO.

4 Aufl. S. 90 Vorbemerkung vor §§ 1545 ff.).

\uch deren Tätigwerden setzt demnach einen

entsprechenden Leistungsantrag des Versicher¬

voraus. Ebenso ist die Rechtslage nach § 1

rVVG. auf dem Gebiete der Reichsversorgung

beurteilen. Nach dieser Vorschrift erhalten

iie Berechtigten Versorgung und somit auch

- nnch § 3 RVG. darunter fallende VKG. nur

Antrag. Diese Gleichheit der Rechtslage ist

er E. 3111 ANfRV. 1029 S. IV 2 = EuM.

l RVA. Bd. 23 S. 447 Nr. 192 zu Unrecht

neint worden. Wenn dort ausgeführt ist,

&VG. schreibe „im Gegensatz zu § 182

WVO." vor, daß Versorgung nur auf Antrag
i hrt werde, so ist übersehen worden, daß

iie Bindung der Stellungnahme der Kken an

en zuvorigen Antrag des Versicherten in

m das materielle Recht der KV. behandelnden

ten Buch der RVO. gar nicht am Platze

veoem wäre, sondern sich aus der Vorschrift

l | 1545 RVO. in dem das Verfahren be¬

reffenden Sechsten Buch ergibt.

Oberregierungsrat Dr. Bültmann, Berlin

Materiellrechtlich besteht Ueberein¬

stimmung darin, daß die Anmeldung nicht, wie

es vom RVA. (zu vgl. RVO. mit Anm., heraus¬

gegeben von Mitgliedern des RVA., Bd*. IV

2. Aufl. S. 48 Anm. 2 Abs. 5) für den Anspruch
auf Invalidenrente, allerdings wohl zu Unrecht

(zu vgl. Dersch AVG. 3. Aufl. S. 317 Anm. 4

zu § 28 und Ss 468 Anm. 4 zu § 66) angenom¬

men wird, eine gesetzliche Voraussetzung für

die Entstehung des Anspruchs auf KG.

bittet

Verschieden ist aber die Rechtslage, soweit es

sich um die Folgen einer Verzögerung
der Anmeldung des Anspruchs handelt.

In der KV. hat es der Berechtigte grund¬
sätzlich in der Hand, KG. für eine vor der

Antragstellung liegende Zeit, für welche die

materiellrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen

gegeben sind, nachzufordern (zu vgl.
RVO. mit Anm., herausgegeben von Mitgl.
des RVA., Bd. II 2. Aufl. S. 31 Anm. 1 Abs. 1

zu § 183). Hierzu bedarf es nur einer ent¬

sprechenden Erklärung des Anspruchsberech¬

tigten gegenüber der Kk. Von dem Zeitpunkt
des Beginns des nachträglichen Bezugs der KH.

ab rechnet dann allerdings nach § 183 RVO.

die Unterstützungsdauer. Der KG. nachfor¬

dernde Versicherte muß daher im Falle einer

die gesetzliche oder satzungsmäßige Unter¬

stützungsdauer überschreitenden Krankheits¬

dauer ein dementsprechend früheres Aufhören

der KH. in Kauf nehmen.

Für die VHB. im weiteren, das VKG. um¬

fassenden Sinne steht einer solchen Nach¬

forderung die Vorschrift des § 55 Abs. 4 RVG.

entgegen. Danach beginnt die VHB. ($§ 4

bis 20) bei Anmeldung vor dem Ausscheiden

aus dem Dienst mit dem Tage, an dem die

Bedingungen für die Gewährung der VHB. er¬

füllt sind, frühestens mit dem Tage der An¬

meldung. Damit kann nur gemeint sein, daß

nicht nachträglich VHB. für eine zur

Zeit der Anmeldung bereits verflossene Zeit

zu gewähren ist. Denn daß nicht tatsäch¬

lich vor dem Zeitpunkt der Anmeldung mit



der Leistung zu beginnen ist, ergibt sich schon

aus § 1 in Verbindung mit § 3 RVG.

Der innere Grund dafür, daß im Falle einer

Verzögerung der Anmeldung für die Zeit

zwischen der Entstehung des Anspruchs und

der Antragstellung VHB. (§§ 4 bis 20 RVG.)

grundsätzlich nicht gefordert werden kann,

dürfte darin zu erblicken sein, daß die Be¬

friedigung eines in der Vergangenheit liegen¬

den Bedürfnisses n/ich VHB. an sich un¬

möglich ist. Wie in der E. 3118 ANfRV.

1928 S. IV 58 = EuM. des RVA. Bd. 21 S. 467

Nr, 206 ausgeführt ist, ist es begrifflich aus¬

geschlossen, daß die der KPfl. entsprechende

Heilbehandlung als Naturalleistung in die

Vergangenheit zurückgewährt wird. Da aber

die Gewährung von VHB. als Mußleistung

nach § 12 Abs. 1 in Verbindung mit § 4

Abs. 1 Satz 1 RVG. Voraussetzung für den

Anspruch auf VKG. ist, so kann mithin auch

dieses für eine Zeit vor der Anmeldung des

Anspruchs auf VHB. nicht nachgefordert

werden. Seine Zahlung ist ebenso wie die

Gewährung der VHB., mit der sie untrennbar

verbunden ist, durch die Unterlassung der

rechtzeitigen Geltendmachung des Anspruchs

unmöglich geworden. Dabei wird entsprechend

der engen Verbundenheit der beiden Leistun¬

gen, die insbesondere auch im Wortlaut des

§ 55 Abs. 4 RVG. zum Ausdruck gekommen

ist, allerdings anzunehmen sein, daß die Gel¬

tendmachung de? Anspruchs auf Heil¬

behandlung die des Anspruchs auf KG.,

soweit es sich um den Beginn der Leistung han¬

delt, umfaßt. Insofern bedarf es daher einer

besonderen Geltendmachung des Anspruchs

auf VKG. nicht, selbst wenn die Voraussetzun¬

gen dieses Anspruchs zur Zeit der Anmeldung

des Anspruchs auf VHB. noch nicht erfüllt

waren.

Die im § 55 Abs. 4 RVG. für die VHB. ein¬

schließlich des VKG. getroffene Regelung ent¬

spricht hiernach der im § 1613 BGB. für die

familienrechtlichen Unterhaltsansprüche gelten¬

den Rechtslage. Danach kann für die Ver¬

gangenheit der Berechtigte Erfüllung seines

Unterhaltsanspruchs oder Schadensersatz wegen

Nichterfüllung nur von der Zeit an fordern, zu

welcher der Verpflichtete in Verzug gekommen
oder der Unterhaltsanspruch rechtshängig ge¬

worden ist. Für die vorhergehende Zeit ist die

ursprünglich zu beanspruchende Leistung durch

die Unterlassung der rechtzeitigen Geltend¬

machung des Unterhaltsanspruchs nachträglich

unmöglich geworden. Da diese Unmöglichkeit

von dem Schuldner nicht zu vertreten ist, ist er

entsprechend den allgemeinen Rechtsgrund-

setzen (zu vgl. § 275 BGB.) nach § 1613 BGB.

befreit, selbst wenn sich der Anspruchsber^ch-

tigte, um sich zu erhalten, Entbehrungen aufer¬

legen oder Schulden machen mußte (zu vgl

Staudinger, Kommentar zum BGB. IV. Band

2. Teil, 9. Aufl., S. 934, Anm. 1 zu § 1613).

Im sachlichen Ergebnis, jedoch nicht in der

rechtlichen Begründung entsprechend, werder

von Breme, Kommentar zum RVG. S. 186, Vor

bemerkung II zu § 55 (zu vgl. auch Arendt

Kommentar zum RVG., 2. Aufl., S. 295, Anm.

Abs. 1 zu § 55) die dem § 55 Abs. 4 RV(

gleichartigen Vorschriften des § 55 Abs. 1 und

RVG. über den Beginn der Rentenleistungci

aufgefaßt. Dort ist ausgeführt, mit dem Ein

tritt der materiell-rechtlichen Anspruchsvorau

Setzungen entstehe zunächst der materielle An¬

spruch überhaupt, durch die ihn wirksam wei

den lassende Anmeldung erstarke er zu einen

Anspruch auf Zahlung. Der Annahme einer

solchen nachträglichen Erstarkung des zunächst

nur „überhaupt" begründeten Anspruchs aui

Rentenleistungen zu einem Anspruch auf Zah¬

lung steht aber entgegen, daß der Renten¬

anspruch von vornherein auf die Gewäh¬

rung von Geldleistungen gerichtet ist und dafc

an sich von der Entstehung des An¬

spruchs ab Zahlung verlangt werden kann.

Anders wäre es allerdings dann, wenn die er¬

wähnte, vom RVA. für die Ansprüche aus der

InvV. vertretene bedenkliche Auffassung, da&

die Anmeldung eine materiellrechtliche Voraus¬

setzung des Anspruchs bilde, auf die in Red*

stehenden Rentenansprüche auszudehnen war*

Dies dürfte aber abzulehnen sein.

Die im § 55 Abs. 4 RVG. für die VHB. ge¬

troffene Regelung ist für Notfälle durch¬

brochen. Wie in der Entscheidung 3118 aus¬

geführt ist, kann es nicht als dem Willen des

Gesetzgebers entsprechend angesehen werden

daß auch hier die Anmeldung der VHB. im

engeren Sinne vorauszugehen habe. Vielmehr

muß angenommen werden, daß einem Versor¬

gungsberechtigten, dessen Anspruch auf Rent«

anerkannt ist, wenn er sich in einem dringen¬

den Falle VHB. selbst beschafft hat, die ihm

hierdurch erwachsenen Kosten jedenfalls min¬

destens zu dem Betrag, den die zur Gewährung

der VHB. berufene Stelle selbst hätte aufwenden

müssen, zu erstatten sind, wenn auch zur Zeit

der VHB. dieser Anspruch noch nicht an¬

gemeldet war. Wie in der Entscheidung dar¬

gelegt ist, würde bei einer engeren als der dort

als richtig angesehenen
*

Auslegung des § 55

Abs. 4 RVG. eine je nach Lage des Falles nicht

oder wenigstens nur teilweise oder nur unter

vermehrten Schwierigkeiten wieder zu besei

tigende Schädigung des Versorgungsberechtig¬

ten an seiner Gesundheit oder seiner Erwerbs¬

fähigkeit die Folge des Anmeldezwanges sein

unter Umständen sogar eine Gefahrdung seinev

Lebens eintreten können. Das Erfordernis der

Anmeldung des Anspruchs auf Versorgur

würde in den bezeichneten Notfällen mithin i

seiner Wirkung mit dem auf eine möglichst

78



weitgehende Wiederherstellung der Gesundheit

er der Erwerbsfahigkeit des Beschädigten ge¬

richteten Zweck der VHB. (siehe § 4 RVG.) un¬

vereinbar sein.

Das gleiche wird grundsätzlich auch für den

\nspruch auf VKG. anzunehmen sein, denn

VHB. und VKG. sollen (siehe EuM. des

A. Bd. 29 S. 46) einander ergänzen, damit

Zweck möglichst vollkommen erreicht wird

War der Versorgungsberechtigte, der sich in

? inem Notfalle VHB. selbst beschafft hat, an

ler rechtzeitigen Geltendmachung des An¬

spruchs auf VKG. verhindert, so wird er dem¬

nach grundsätzlich außer der Erstattung der

ihm erwachsenen Heilbehandlungskosten für die

Zeit der selbst gewählten VHB. auch die Nach¬

zahlung des VKG. zu beanspruchen haben.

Allerdings ist ihm die VHB. nicht, wie der

Wortlaut des § 12 Abs. 1 RVG. voraussetzt,

von der Kk. gewährt worden. Da aber die Kk.

dem Berechtigten die Kosten zu erstatten hat,

so ist die Rechtslage die gleiche, als habe sie

ihm die VHB. unmittelbar zuteil werden lassen.

Der Wortlaut der Vorschrift dürfte daher der

hier vertretenen Auffassung nicht entgegen¬

stehen.

Die Not der Invalidenversicherung
Die dringend notwendige Mittelbeschaffung

Unter den Sozialversicherungszweigen ist die

InvV. in der stärksten Notlage. Die Vorstände

c ler Landesversicherungsanstalten (LVA.en)

haben weder ein freies Verfügungsrecht über

die Höhe der Renten noch ein Mitbestimmungs¬

iecht bei Festsetzung der Beiträge, dies ist

Hein Aufgabe der Reichsgesetzgebung. Diese

hat keinerlei Rücksicht darauf genommen, daß

/wischen Einnahmen und Ausgaben eine Diffe-

renx bestehen bleibt, die die Verwaltungskosten

nd die der nicht gesetzlich vorgeschriebenen
Leistungen ausgleicht. Gegenwärtig laufen

etwa 3,5 Millionen Renten, wovon 64,3 v. H.

ml Invalidenrenten, 18,7 v. H. auf Witwen¬

renten und 17 v. H. auf Waisenrenten entfallen.

s< hatzungsweise betrug diese Rentenlast etwa

970 Millionen RM. im Jahre 1931 und wird im

Jahre 1932 auf etwa 1050 Millionen RM. an¬

wachsen. Würde man nun als Beitragseinnahme
für das Jahr 1932 den gleichen Betrag wie für

1931 — bei ziemlich 6 Millionen Erwerbslosen

kann das als Illusion betrachtet werden — ein¬

setzen, so würde ein Defizit von rund 200 Mil¬

lionen entstehen.

Durch die Kürzung der Leistungen in der

4. NotVO. hat das RAM. mit einer Ersparnis
if dem Gebiete der Rentenleistungen in Höhe

von etwa 100 Millionen RM. gerechnet. Es ist

m müßig, darüber zu diskutieren, ob der

Fehlbetrag 300 oder 100 Millionen beträgt, weil

tsteht, daß die Träger der InvV. einfach

nicht mehr in der Lage sein werden, ihre

tzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn

nicht Hilfe gebracht wird.

I )#-rn Fehlbetrag steht ein Aktivposten von

mehr als VA Milliarden RM. gegenüber, der

»er im Augenblick nicht flüssig zu machen

ist Ausgeschlossen erscheint es auch, daß die

tschaft sich so bald erholt und somit die

nierung der deutschen InvV. automatisch

erfolgt Dies läßt auch ausgeschlossen er-

heinen, daß eine Aufstockung höherer Bei-

gsklassen und eine Erhöhung der InvV-

H. Spaeth, Kassel

Beiträge im Augenblick innerhalb des Be¬

reiches des Möglichen liegen.
Eine, wenn auch geringe, Möglichkeit zur

Sanierung der InvV. wäre, das Vermögen zu

liquidieren, wenn nicht die Wirtschaftslage so

furchtbar katastrophal wäre. Das Reich zwang

die deutsche InvV., das angesammelte Ver¬

mögen mündelsicher anzulegen. Alle Eingänge
hieraus sind gehemmt und die Kapitalien sind

nicht einziehbar; die Pfandbriefe sind nur

gegen Schleuderpreise zu veräußern, was aber

einem Verbrechen an der InvV. gleichkommen
würde, wenn ein Vermögensverwalter einer

LVA. etwas Derartiges unternehmen würde. Es

ist also Pflicht des Reiches, zu helfen, und zwar

schnell zu helfen, weil es für den heutigen

finanziellen Zustand der LVA.en einen großen
Teil der Verantwortung trägt.

Die von Herrn Ministerialdirektor Dr. Grieser

in seinem Aufsatz in der „Vossischen Zeitung"

vom 16. Dezember 1931 gegebene Andeutung,
daß eine Sanierung der InvV. im Wege der

Gesetzgebung in Vorbereitung sei, bei der die

Gewerkschaften mit gehört werden sollen, ist

erfreulich. In dem Aufsatz ist auch die Rede

davon, daß eine Reorganisation der VTr. und

Versicherungsbehörden geplant sei; diese in

Aussicht gestellte organische und wirtschaft¬

liche Zweckmäßigkeit der Zusammenlegung der

VTr. und -behörden ist umstritten, und zwar

mit Recht, weil erfahrungsgemäß alle Reorgani¬

sationen und Rationalisierungen im Anfangs¬

stadium statt Ersparnisse erhöhte Unkosten

bringen. Die bisherigen Verwaltungsunkosten

spielten eine ganz untergeordnete Rolle und

sind für den Bestand der InvV. nicht ausschlag¬

gebend.

Die Reichspost, die die Auszahlung der Renten

vorzunehmen hat und dafür seit kurzer Zeit

nicht unerheblich bezahlt werden muß, verlangt

hierfür allmonatlich Vorschüsse. In letzter Zeit

ist es vorgekommen, daß einzelne LVA en ihre

Postvorschüsse nicht rechtzeitig zahlen konnten.
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Sollte nun die Postverwaltung dazu übergehen,
die Auszahlung der Renten von dem recht¬

zeitigen Eingehen der Vorschüsse abhängig zu

machen, so könnte der Fall eintreten, daß eines

Tages die Invaliden, Witwen und Waisen keine

Rente erhielten. Etwas derartiges darf unter

keinen Umstanden geschehen. Um aber dar¬

über hinaus zu verhindern, daß im Wege der

Rentenkürzungen die InvV. saniert wird, muß

verlangt werden, daß das Reich auf dem

schnellsten Wege Hilfe bringt. Das ist seine

vornehmste und wichtigste Pflicht.

Die Not der Landesversicherungsanstalten

In einer Sitzung des Ausschusses der LVA.

Württemberg am 31. Dezember 1931 in Stutt¬

gart kam deutlich zum Ausdruck, in welchem

starken Maße die InvV. leidet. Die LVA.

Württemberg mußte bereits 14 Beamte und

Angestellte im Jahre 1931 entlassen; infolge
weiterer Zusammenlegungen in der Verwaltung
werden 1932 noch mehr Entlassungen vor¬

genommen werden müssen. Die LVA. Württem¬

berg wird durch den Lastenausgleich
des § 1405 RVO. besonders schwer benach¬

teiligt, da sie von 1924 bis 31. Dezember 1931

rund 31,99 Millionen RM. an den Renten

anderer LVA.en bezahlen mußte (im Jahre 1931

waren es 30 v. H. der eigenen Rentenlast). Der

Voranschlag für 1932 schließt in Einnahme und

Ausgabe mit 49,5 Millionen RM. ab. Davon

entfallen auf Beitragseinnahmen 33,4 Millionen

Reichsmark, so daß unter Berücksichtigung der

Reichsbeihilfen rund 13 Millionen RM. aus

Wertpapieren und Darlehen beschafft werden

müssen. Unter den Ausgaben stehen die

Renten mit 41 Millionen RM. an erster Stelle,

für Heilverfahren und allgemeinen Maßnahmen

dürfen auf Anordnung des RVA. etwa 2 Mil¬

lionen RM. verwendet werden. In der Aus¬

sprache ist besonders bemängelt worden, daß

auf Anordnung des RVA., trotz der gegen-

Regierungsrat R. Fette, Stuttgart

wärtigen Notzeit, bei den Heilanstalten und an

den Verwaltungsgebäuden eine um 205 000 RM.

erhöhte Abschreibung vorgenommen werden

mußte, die eine gleich hohe Kürzung der frei¬

willigen Leistungen bedeutet. Von den Arbg.
wurde eine bessere Gestaltung des Lasten¬

ausgleichs durch Einführung einer Vor¬

belastung verlangt. Weiterhin wurde das Be¬

streben gebilligt, die Heilverfahrenstätigkeit
der LVA., insbesondere die Tuberkulosen-,

Rheuma- und Geschlechtskrankheiten - Be¬

kämpfung, aufrechtzuerhalten. Das RVA. dürfe

als Aufsichtsbehörde die Rechte der Selbst¬

verwaltung nicht durch weitere Beschneidung

der Beträge für Heilverfahrenszwecke un¬

beachtet lassen. Nachdem die LVA. Württem¬

berg große Beträge für die Rentenlast anderer

LVA.en aufgebracht habe, solle die Fort¬

führung der Heilverfahrenstätigkeit in dem

vorgesehenen Umfange gestattet werden. Von

den Arbn. wurde die Personalpolitik, ins¬

besondere die Zulagen an gehobene Beamte,

besprochen. Die durch die NotVO. bedingte

Abänderung der Verträge und Abkommen mit

den Kk.en über die gemeinsame Bekämpfung

der Volksseuchen und über sonstige Heil¬

verfahren wurden genehmigt.

Unterhaltspflicht und Familienhilfe

Trotz der Erwiderung Dr. jur. Kadgiehns in

der „VZ." 1931 S. 461 462 auf meinen Aufsatz

in der gleichen Zeitschrift 1931 S. 387 ff. muß

ich meinen Standpunkt aufrecht erhalten, daß

nicht gleichzeitig sowohl ein Anspruch des ver¬

sicherten Vaters als auch der versicherten

Mutter auf Familienkrankenpflege gegeben ist,

sondern daß dieser Anspruch nur dem zusteht,

der nach den Vorschriften des BGB. über die

Reihenfolge der Verpflichteten bei Vorhanden¬

sein von Unterhaltsfähigkeit den Anspruch des

Kindes auf Unterhalt vor anderen zu erfüllen

hat Wer hiernach für die Unterhaltsgewährung
nicht in Betracht kommt, ist nach § 1603 BGB.

eben nicht „unterhaltspflichtig". Kadgiehn be¬

hauptet, daß die familienrechtlichen Bestim¬

mungen des BGB. über die Unterhaltspflicht
für Ansprüche der Versicherten aus §205 RVO.

nur insoweit heranzuziehen seien, als sie die

allgemeine Rechtsgrundlage für die Aus¬

legung des Begriffes „Unterhalt" und für die

Ansprüche der „unterhaltsberechtigten" Kinder

gäben. Darüber besagt § 205 als Ausnahme¬

bestimmung nichts. Auch der Absatz 4 Satz 2

des § 205 RVO. ist nicht geeignet, die Ansicht

Kadgiehns zu stützen. Denn diese Bestimmung

ist abhängig von der im vorhergehenden Satze

stehenden Vorschrift, wonach ein Anspruch

gegen mehrere Kassen oder gegen eine Kk.

mehrfach nur eine einmalige Leistung zur Folge
hat. Der Absatz 4 des § 205 bezieht sich aber

ausdrücklich auf § 205 Abs. 1 bis 3 RVO., d. h.

Abs. 4 will den im Abs. 1 des § 205 enthaltenen

Begriff des Unterhaltsanspruches weder er¬

weitern noch einengen. Da § 205 Abs. 1 RVO.

aber den Unterhaltsbegriff nicht besonders er¬

läutert, muß auf jeden Fall uneingeschränkt auf

die Bestimmungen des BGB. zurückgegriffen
und vor allem auch § 1606 Abs. 2 BGB. an¬

gewendet werden. Welche Bedeutung der Abs. 4

des § 205 RVO. in Wirklichkeit hat, habe ich in

meinem Aufsatz auf S. 389 bereits dargelegt.



Auch die Ausführungen Kadgiehns auf S. 462

(Uebergang von Sp. 1 zu Sp. 2) können nicht

erzeugen. K. sagt selber, daß die Voraus-

t zungen des § 205 Abs. 1 RVO. (d. h. das

stehen eines Unterhaltsrechts gegen den Ver¬

werten) erfüllt sein müssen, wenn von einer

\nwendung des § 1607 Abs. 1 BGB. überhaupt

die Rede sein soll. Ob dieses Unterhaltsrecht

^ Kindes gegen den Versicherten überhaupt

besteht, ist ja doch gerade der Kern der ganzen

Untersuchungen! Man kann doch nicht sagen,

der oder jener Elternteil ist unterhaltspflichtig,
weil er einer Kk. angehört und daher An¬

spruch auf Familienhilfe besitzt; denn wenn die

dreimonatige Zugehörigkeit zu einer Kk. schon

aisreichend wäre, so wäre es völlig überflüssig

wesen, im § 205 RVO. die Unterhaltsberech-

tigung des Kindes mit zur Voraussetzung des

lamilienhilfeanspruchs zu machen.

\uch die Annahme Kadgiehns, daß die Kk. mit

dem höheren Beitragssatz meist höhere Leistun-

« n gewähren könne, ist abwegig. Manche Kk.

»nnen infolge günstigerer Zusammensetzung

ihres Mitgliederbestandes trotz niedrigerer Bei¬

tragssätze entweder die gleichen oder oft auch

hessere Leistungen haben als manche allgemeine
< )Kk., die die Arbeiter der verschiedensten

(irwerLrzweige aufnehmen muß, für die — viel¬

leicht gar wegen des großen Risikos — keine

Betrieb** oder Innungskk. gegründet worden

t. Auch möchte ich sehr bezweifeln, daß etwa

Betriebs- und Innungskken. eine so große An¬

zahl von freiwillig weiterversicherten Personen

als Mitglieder angehört, die bekanntlich meist

m den untersten Stufen Beiträge zahlen und

dadurch die verdienenden und besser zahlen¬

eil anderen Mitglieder schwer belasten. Ebenso

i meist die Zahl der bei Ortskken. versicherten

Arbeitslosen ganz erheblich höher, als die Zahl

der bei Innungs- oder Betriebskken. versicherten

\i beitslosen. Im hiesigen Bezirk haben z.B.

die Betriebskken. so gut wie keine Arbeitslosen

versichert. Hat der Arbeitslose vor dem Ein-

Tt der Arbeitslosigkeit ausreichenden Ver¬

dienst, so schleppt er sich oft genug trotz

hon bestehender Krankheitsanzeichen mög¬

lichst his zur eintretenden Arbeitslosigkeit
durch. Da hat er genügend Zeit zum Aus¬

kurieren — wobei er natürlich nicht danach

ti igt, welche Kk. von ihm die Beiträge erhal-

t und welche Kk. er jetzt mit seiner

Krankheit belastet Da vor Erlaß der letzten

N vei ordnung die Betriebs- und Innungskken.
keine höheren Leistungen auf dem Gebiete

I Familienkrankenpflege gewähr-
n als die AOKkn., sondern dafür andere

Mehrleistungen einführten, so würde sich —

ein so weitgehendes Wahlrecht, wie von

igiehn angenommen, vorausgesetzt — der

Versichert* oft genug die AOKk. zur Gewäh-

B der Familienkrankenpflege gesucht haben.

H. Höppner, Sprottau.

Entgegnung

Wenn Höppner sagt: „Darüber" — nämlich,

daß die familienrechtlichen Bestimmungen des

BGB. nur die allgemeine Rechtsgrundlage
für die Auslegung des Begriffs „Unterhalt" und

für die Ansprüche der „unterhaltsberechtigten"
Kinder geben — „besagt § 205 als Aus¬

nahmebestimmung (gesperrt vom Ver¬

fasser) nichts", so ist das eineUmdrehung
der Rechtsgrundlagen. Es handelt sich

doch gerade darum, Ansprüche aus § 205 RVO.

unter Zuhilfenahme des BGB. zu klären.

Es ist also die RVO. das Gesetz,dessen

Bestimmungen den Vorrang haben,

während diejenigen des BGB. nur ergänzend
zur Auslegung einzelner Rechtsbegriffe heran¬

zuziehen sind. Es gebührt also der klaren Be¬

stimmung des § 205 Abs. 4 Satz 2 RVO. un¬

streitig der Vorrang vor den Bestimmungen
des BGB. über die für das Privatrecht

geltende Regelung der Reihenfolge der Unter¬

haltspflichtigen (§ 1606 BGB.), zumal diese

Regelung für Ansprüche aus § 205 RVO. nie

in vollem Umfange zur Anwendung kommen

kann und deshalb überhaupt nicht zur Anwen¬

dung gebracht werden darf.

Die Rechtssätze des Privatrechts sind nie ohne

weiteres für das öffentliche Recht maßgebend.
Bei ihrer ergänzenden Anwendung muß

mit besonderer Zurückhaltung verfahren

werden. Durch diese allgemeine Rechtsübung

ist also selbst die Anwendung der Bestimmun¬

gen der §§ 1601 bis 1615 BGB. von vornherein

begrenzt. Das muß hier ganz besonders beachtet

werden, da gerade das RVA. der Uebertragung

von Rechtssätzen des bürgerlichen Rechts auf

das öffentliche Recht in viel weiterem.Umfange

als z. B. das Reichsversorgungsgericht ableh¬

nend gegenübersteht (siehe die Rechtsprechung

in der Frage der Anwendung des § 818 Abs. 3

BGB. — Wegfall des Herausgabeanspruchs, so¬

weit der gutgläubige Empfänger einer Leistung

nicht mehr bereichert ist). Die Bestimmungen

des BGB. über die Reihenfolge der Unterhalts¬

verpflichteten haben jedenfalls als privat-
rechtliche Sonderregelung ledig¬

lich für das bürgerliche Recht

Geltung. Sie dürfen daher nie dazu benutzt

werden, dem Grundsatze des § 205 Abs. I

Satz 2 RVO., daß die zuerst in Anspruch ge¬

nommene Kk. leistungspflichtig ist, Gewalt an-

zutun.

Mit dieser Feststellung fällt alles, was Höppner

über die Bedeutung des Abs. 4 des § 205 RVO.

gesagt hat. Insbesondere ist seine in der

„Volkstümlichen Zeitschrift" Jahrg. 1931 S. 389

über die Bedeutung dieses Paragraphen ent¬

wickelte Ansicht abwegig. Er schreibt dort:

„Ein Unterhaltsanspruch kann nur dann mehr¬

fach bestehen, wenn mehrere Unterhaltsver¬

pflichtete in Frage kommen." Das ist min¬

destens ungenau. Auf Grund der familienrecht-
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liehen Bestimmungen des BGB. gibt es nur

einen Unterhaltsanspruch; er kann sich in¬

folge der Bestimmungen des § 1606 BGB. teilen,
so daß dann mehrere Unterhaltspflichtige in

Frage kommen, gegen die sich die einzelnen

Teilansprüche richten. Eine solche im bürger¬
lichen Recht mögliche Teilung ist jedoch bei

dem öffentlich-rechtlichen Anspruch eines Ver¬

sicherten aus §205 Abs. 1 RVO. ausgeschlossen,
da auf Grund des Versicherungsverhältnisses
nur ein einziger VTr. als alleiniger
Leistungsverpflichteter in Frage kommt. Nur

wenn beide Elternteile bei verschiedenen Kken.

versichert sind, ist es möglich, daß zwar keine

Teilung eintritt, sondern daß, wie § 205 Abs. 4

RVO. sagt, „ein Anspruch nach Abs. 1 bis 3

gegen mehrere Kken. oder gegen eine Kk.

mehrfach begründet" ist. Wenn nun eine Tei¬

lung eines Anspruchs aus § 205 Abs. 1 nicht

eintreten kann, nach Abs. 4 aber doch ein An¬

spruch aus Abs. 1 gegen mehrere Kken. oder

gegen eine Kk. mehrfach bestehen kann, so

ist die einzig mögliche Erklärung
dafür, daß der Gesetzgeber einem jeden ver¬

sicherten Elternteil den Anspruch aus § 205

Abs. 1 RVO. zuerkannt hat, d. h. der Gesetz¬

geber hat den auf Grund eines Reichsgesetzes
gegen Krankheit versicherten Eltern eines

unterhaltsberechtigten Kindes das von mir be¬

hauptete Wahlrecht für die Geltendmachung
des Anspruchs eingeräumt.

Die Entscheidungen des Bundesamts für das

Heimatwesen (Bd. 62 S. 30 und Bd. 70 S. 51)
und die Entscheidung des RVA. vom 17. Ok¬

tober 1929 stützen Höppners Ansicht nicht.

Jene Entscheidungen sind sämtlich vor der

Einführung der Leistung aus § 205 Abs. 1

RVO. als Regelleistung ergangen. Erst durch

die Einführung der FKPfl. als Regelleistung ist

es aber unmöglich geworden, daß unterhalts¬

pflichtige Eltern zur Gewährung von KPfl. an

ein unterhaltsberechtigtes Kind unfähig sind.

DenntrotzHöppnerwirdmansagen
müssen: Es ist ein jeder auf Grund
eines Reichsgesetzes gegen Krankheit ver¬

sicherter, unterhaltspflichtiger Elternteil durch

die Bestimmung des § 205 Abs. 1 RVO. fähig
zur Gewährung von KPfl. an ein unterhalts¬

berechtigtes Kind geworden, sofern alle Vor¬

aussetzungen für die Geltendmachung des An¬

spruchs aus § 205 Abs. 1 RVO. erfüllt sind.

Dadurch werden alle Folgerungen hinfällig, die

Höppner an die früher mögliche Unfähigkeit
krankenversicherungspflichtiger Eltern zur Ge¬

währung von KPfl. an ihre unterhaltsberech¬

tigten Kinder geknüpft hat.

Zu den Voraussetzungen des § 205 Abs. 1 RVO.

gehört nicht nur das Bestehen eines Unter¬

haltsrechts gegen den Versicherten, sondern

auch, daß der unterhaltsberechtigte Ehegatte
und die unterhaltsberechtigten Kinder sich ge¬
wöhnlich im Inland aufhalten und nicht ander¬

weit einen Anspruch auf KPfl. haben. Daß le¬

diglich diese letzteren Voraussetzungen von

mir gemeint sein konnten bei dem Nachweise

darüber, daß andere Verwandte als die Eltern

für die Gewährung von KPfl. nicht in Frage
kommen, sofern ein Elternteil auf Grund eines

Reichsgesetzes gegen Krankheit versichert ist,
bedarf wohl kaum der besonderen Hervor¬

hebung. Für den von mir geführten Beweis

kommt es gar nicht darauf an, ob ein Eltern¬

teil unterhaltsfähig und unterhaltspflichtig ist,
„weil er einer Kk. angehört und daher An¬

spruch auf FH. besitzt", sondern ausschlag¬
gebend ist, daß wegen der reichsgesetz¬
lichen Versicherung des einen Elternteiles e i n

Uebergang der Verpflichtung zur

Gewährung von KPfl. auf andere Verwandte

nicht eintreten kann. Dieser Nachweis

ergibt die Unhaltbarkeit der Behauptung, daß

die Bestimmungen des BGB. über die Reihen¬

folge von Unterhaltspflichtigen auf die öffent¬

lich-rechtlichen Ansprüche aus § 205 Abs. 1

RVO. anzuwenden sind.

Es ist nicht überflüssig, bei der von mir ver¬

tretenen Annahme eines Wahlrechts in § 205

Abs. 1 RVO. die Unterhaltsberechtigung des

Kindes mit zur Voraussetzung des Anspruchs
auf FKPfl. zu machen. Höppner verkennt, daß

die Voraussetzung der dreimonatigen Zu¬

gehörigkeit zu einer reichsgesetzlichen Kk. i n

derPersondesVersichertenselbst,
die anderen Voraussetzungen — gewöhnlicher
Aufenthalt im Inlande, keinen anderweitigen
gesetzlichen Anspruch auf KPfl. — dagegen i n

der Person des unterhaltsberech¬

tigten Kindes erfüllt sein müssen. Auch
schränkt der Zusatz „unterhaltsberechtigt" den

Kreis derjenigen Kinder ein, für die der An¬

spruch auf Gewährung von FKPfl. erhoben

werden kann, da es, wie ich schon in meinen

Darlegungen auf S. 461 bemerkt hatte, auch

Kinder gibt, denen ein Anspruch auf Unter¬
halt gegen ihre Eltern nicht zusteht. (Vgl.
§ 1602 Abs. 2 BGB.)

Höppners Ausführungen darüber, ob die fa¬

milienrechtlichen Bestimmungen des BGB. in

ihrem ganzen Umfange angewendet werden

dürfen, kommt eine Beweiskraft nicht zu.

Die Belastung der AOKk. durch Arbeitslose ist

unter den gegenwärtigen Verhältnissen am Ar¬

beitsmarkte gewiß vorhanden. Mit der Wieder¬

kehr normaler Verhältnisse wird die Sonder¬

belastung der AOKk. durch Arbeitslose aber

wieder in Fortfall kommen. Es ist daher nicht

angängig, einen Ausnahmezustand zu verall¬

gemeinern und ihn gegen die Ansicht ins

Treffen zu führen, daß im allgemeinen
— mehr habe ich nämlich nicht gesagt —

Kk. mit höherem Beitragssatz auch höhere

Leistungen gewährt haben. Durch die 4. NV.

vom 8. Dezember 1931 sind ja die Leistungen
aller Kk. ohnehin auf die Regelleistungen
beschränkt worden.
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|a der „Deutschen Krankenkasse" 1932

, 57 ff. hat Oberregierungsrat Dr. Bültmann

en Standpunkt vertreten, der mit der Auf¬

gang von Höppner insofern übereinstimmt,
um Begriff der Unterhaltsberechtigung im

.e des § 205 RVO. nicht nur die Bedürftig-
des Familienangehörigen, sondern auch die

^tungsfähigkeit im Sinne des BGB. auf

ten des Kassenmitgliedes gehören sollen.

\ ich eliese Ausführungen sind nicht im-

\de, meinen Standpunkt zu erschüttern.

[)r. Bültmann gibt selbst zu, daß die Ab-

i nzung, die das Wort „unterhaltsberechtigt"
in Sinne des BGB. dadurch erfährt, daß nach

rirerlichem Recht auch die Leistungsfähig-
t des Verpflichteten vorhanden sein muß,
den Begriff der Unterhaltsberechtigung im

me des § 205 RVO. nicht unbedingt zuzu-

ffen braucht, ist aber der Ansicht, daß für

i ine von dem BGB. abweichende Auslegung
v ingende Gründe gegeben sein müßten.

dche Gründe seien nicht vorhanden.

Dieser Ansicht Dr. Bültmanns ist die Ent¬

stehungsgeschichte des § 205 RVO. entgegen¬
zuhalten. In der Fassung vom 26. Juli 1930

rul im § 205 RVO. nicht „unterhaltsberech-
t", sondern „unterhaltungsberechtigt". Ent¬

weder haben die Verfasser des ursprünglichen
Wortlauts des § 205 RVO. also absicht¬

lich einen von dem des BGB. abweichenden

Ausdruck gebraucht, weil sie ihn anders be¬

grenzen wollten als den Begriff der Unter¬

haltsberechtigung im Sinne des BGB., oder sie

waren mit den familienrechtlichen Bestimmun¬

gen des BGB. so wenig vertraut, daß ihnen

der fehlerhafte Ausdruck versehentlich

unterlaufen ist.

Eine so geringe Vertrautheit mit den familien¬

rechtlichen Begriffen des BGB. läßt darauf

schließen, daß die Verfasser des ursprüng¬
lichen Wortlauts des § 205 RVO. sich nicht

dessen bewußt waren, daß zur Unterhalts¬

berechtigung im Sinne des BGB. auch die

Leistungsfähigkeit des Verpflichteten gehört.
Es ist deshalb m. E. mindestens nicht

bewiesen, daß der Begriff der Unterhalts¬

berechtigung im BGB. und im § 205 RVO.

derselbe ist.

Im übrigen ist die Auslegung, die Dr. Bült¬

mann dem Wortlaut des § 205 Abs. 1 RVO. hin¬

sichtlich des Wortes „anderweit" zur Stützung
seiner Ansicht gibt, nicht unanfechtbar. Dr.

Bültmann hat bereits selbst auf das Bedenken

hingewiesen, das sich gegen seine Auslegung
aus der früheren durch die NV. vom 26. Juli

1930 beseitigten Fassung des § 482 Abs. 1

RVO. ergibt. (Siehe „DKk." 1932, 57 ff.)

Auch sonst wird der Standpunkt im Schrift¬

tum vertreten (S. Eggers in „Deutsche Kran¬

kenkasse" 1931, 1039 und Jaeger in „Be¬
triebskrankenkasse" 1930, 210 und besonders in

dem Rundschreiben des RAM. an die Landes¬

regierungen vom 24. September 1930 — IIa

9370/30 Abschn. IV Ziff. 2 Abs. 1 (S. Deutsche

Krankenkasse 1930, 1199) —, daß es zur Er¬

füllung des Begriffs „unterhaltsberechtigt" im

Sinne des § 205 Abs. 1 RVO. genügt, wenn

ein Unterhaltsanspruch besteht; es sei nicht

erforderlich, daß er auch erfüllt werde.

Dr. jur. Kadgiehn, Nowawes.

Berechnung des Arzthonorars.

Nachdem das Reichsabkommen vom 3. De¬
zember 1931 zum Abschluß gelangt ist, werden
mit Wirkung vom l. Oktober 1931 ab für die¬

sen Kassen, die dem Hauptverband oder
(H-samtverband angeschlossen sind, die ge-

nten ärztlichen Leistungen durch ein Kopf-
-rsrhale zur Abgeltung gebracht. Für die

rien anderen Verbänden angeschlossenen Kken.
tritt diese Regelung erst mit Wirkung vom

Januar 1932 ab in Kraft, für das 4. Quartal
'1 verbleibt es noch bei der bisherigen

lonorar-Regelung. Diese Neuregelung ist be¬
stimmt zu begrüßen, denn durch die nunmehr

Itende Berechnungsweise werden die Aus¬
sen für ärztliche Leistungen den Einnahmen

er Kk. angepaßt. Wie wird das Arzthonorar
"ler die Grundlohnsumme ermittelt und von

ichen Voraussetzungen muß ausgegangen
rden?

1. ermittelt man die Ausgaben der Kasse im

Geschäftsjahr 1930 für kassenärztliche
Leistungen einschließlich kassenärztlicher Be¬

handlung in Krankenhäusern und Kliniken,

für ärztliche Sachleistungen und Wege¬
gebühren sowie für ärztliche Leistungen von

nicht zugelassenen Aerzten in dringenden
Fällen und für kassenärztliche Behandlung
von Kranken außerhalb des Kassenbezirks,

2. teilt man die zu 1 errechnete Summe durch

die Durchschnittsmitgliederzahl laut Rech¬

nungsabschluß 1930,

3. werden auf den so ermittelten Durchschnitts¬

betrag Abschläge nach folgenden Bestim¬

mungen errechnet:

Ausgabe für ärztliche Leistungen
im Jahr 1930 je Kopf: Abschläge

8— bis 11,99 RM 6 v.H.,
12,— bis 15— RM 10 v. H.,
15,01 bis 20— RM 15 v.H.,
mehr als 20,— RM 20 v. H.,

4. sodann ermittelt man die Grundlohnsumme
für das

2. Vierteljahr 1931,
5. do. 3. Vierteljahr 1931,
6. do. 4. Vierteljahr 1931,
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nach folgender Berechnungsart:
B mal 100

: M mal B.

E — Isteinnahme,
M = Mitglieder-Durchschnittszahl des be¬

treffenden Vierteljahrs,
B ss Beitragsfuß,

7. hat man die Grundlohnsummen ermittelt, so

stellt man fest, ob die Grundlohnsumme

des 2. Vierteljahrs höher als 5 v. H. die

des 3. Vierteljahres 1931 ist,

8. ist dies der Fall, so wird von der Grundlohn¬

summe des 3. Vierteljahrs 1931 zuzüglich
5 v. H. der Grundlohnsumme des 2. Viertel¬

jahrs für die weiteren Berechnungen aus¬

gegangen,

9. sodann ermittelt man den prozentualen
Unterschied zwischen der Grundlohnsumme

des 2. oder 3. Vierteljahres 1931 (vom
3. Vierteljahr dürfen nur diejenigen Kassen

ausgehen, für die Nr. 8 in Frage kommt)
zur Grundlohnsumme des 4. Vierteljahrs,

10. der so ermittelte Hundertsatz wird ver¬

doppelt und mit dem auf Grund der Durch-

schnittsauote von 1930 ermittelten Hundert¬

satz multipliziert (s. Nr. 3),

11. ist die Isteinnahme im 4. Vierteljahr (Grund¬
lohnsumme) gestiegen, so wird der unter

Nr. 10 berechnete Hundertsatz von dem

ursprünglichen Hundertsatz (s. Nr. 3) ab¬

gezogen. Der so verbleibende Hundertsatz

wird mit dem Durchschnittshonorar multi¬

pliziert und der so errechnete Betrag von der

ursprünglichen Durchschnittsquote (s. Nr. 2

und 3) abgezogen,

12. ist die Grundlohnsumme gefallen, wird ge¬
rade umgekehrt wie zu Nr. 11 verfahren.

Folgende praktische Fälle dienen

zur Erläuterung:

A n ri «t h in e n /u

I betragt daa Gesamt.ir/thonorar fur NM B44i,ff KM

2. ergibt s\e\\ em Mitglteder^Dmnbaduritte-
h<>rM»r.«r rofl 16.03

.1. uuHr sM der kbeAIag, 13 v. H . ntft-
stfllen auf 2.40

4. Isteinnahmr «Jt-r (trundlohnsiimmr de»

2 \ irrteljahrr* 2h2.

•">. Isteinnahme der GrundlohnHuinme den

t. Vierteljahrei 253.

h. Isteinnahmr drr (. riiridlolinsiimnir »lei
4. Vierteljahres 2M).

7 Die (truiidloiinsiimme dt ^ 2 \iertel-

jebrei ist aicbt über S n II. höher als

«Im- dei I Vierteljahres, mithin irird
von ger (,ruridloliii!>ii!iu* dei 2. Viertel-
jahrei ausgegangen IU.

kommt fur die lieretbn m.g im \ =»r

stehenden hall aidH in Fr

Uateradited rwttdiea drr Greadloka-
sinnriH- dei SL Vierteljahres /ur Graad-
lohaewa di 4. Vierteljah rea:

2b2. KU ebl irl »•,— HM ~ 2. HM

odei ü.7*i \. H.

»•• Verdftopelas i I i II li \. II
— 022 \ II

ii Da die Isteiaeahare (Gr*adlohaew_naae)
Befallen, leakl sich aucb das Ar/i-

honorar insofern, als /u dem bisher er-

retbneten Hundertmal/ l/u 3 | o 22 l H

84

/u/usrhiagtn and der Abschlag \on der

Derdiadinittaqttotc von 1930

16.05 RM. X 15,22 v. H. - 2.44 RM.

trägt.
— 2.44

13.61 HM

DM Kopf in

jähr.

4 — 3.40 RM. Arzthonorar

dem betreffenden Viertel-

1.

MM

h.

n andern Beiapiel hei Steiges dei
(»rundloliiisummc

bis 5. arie bei der ersten \ufcalr

320. RM

7. und 8. wie bei der ersten Aufgabe.

9.

10.

lt.

/u

X 15 v II

l'nterscbied zwischen 262.— HM

320,- RM - 22 v. II.

verdoppeln: 44 v. \\.
— 6,6 v. II.

Da die Istemnahme gestiegen, steigt
audi das Arzthonorar insofern, als von

dem bisher errechneten Hundertsat/

(zu 3.) 6.6 v. II. abgezogen und der¬
selbe nunmehr nur noch 8,4 v. H. be¬

träft.
N.4 v. II. von 16.05 RM. — 1.35 RM.

16.03 RM.
- 1.35

=

14.70 RM. : 4 -= 3,68 RM. Arzthonorar

in dem betreffenden Vierteljahr.
Paltl die (irun(lli)lmsumnie des 2. zum

3. Vierteljahr 1931 mehr als I t. II. betrifft
ergibt sich folgende Berechnung:

Craadlohnsumme des 2. Vierteljahres
Grundlohnsumme des 3. Vierteljahres ..

Grundlohnsumme des 4. Vierteljahres
Da bei diesem Beispie! die Grundlohnsumme

2. Vierteljahres über 5 v. H. höher lai als dic

I Vierteljahres 1931. ist von der Grundlohnsumme

3. Vierteljahres auszugehen und /u dieser I v.H.

Grundlohnsumme des 2. Vierteljahres zuzuschlagen:
200. HM.

+ 5 v H - 15.

215.- HM

300,-
200.—

250.— «.

des
den
dr¬

eier

im

di'i

Die kasse muH die folgenden Berechnungen stets

dieser neu errechneten (•rur.dluhnsuinme ausführen.

Stellt sich bei einigen küssen die Gesamtausgabe
entea Halbjahr 1931 niedriger als die Hälfte

(.e>.imtausgal>e des Iahrei 1930, so haben die kassei,

roa der \usgabe des Halbjahres 1931 mal 2 e*f

zugehen (siehe- \r. 1).

Geschäftsführer Geifiler, Bad Lauterberg i. H.

Krankenversicherungspflicht der von ex¬

territorialen Arbeitgebern beschäftigten
Personen?

In der Nummer 11, Seite 236, Jahrgang 1931

dieser Zeitschrift hatten wir auf die neuer¬

dings von dem Auswärtigen Amt vertretene

und sowohl von dem VA. der Stadt Berlin

als auch von dem OVA. Berlin gebil¬
ligte Rechtsauffassung über die Kranken- und

Arbeitslosenversicherungspflicht der von exter¬

ritorialen Arbeitgebern beschäftigten Personen

hingewiesen. Inzwischen hat auch das Reichs¬

versicherungsamt zu dieser Streitfrage Stellung

genommen untl in einer Entscheidung vom

25. März 1931 — III Ar. 51 30 B - fe< tgestellt,
dai die nach I 165 RVO. und § 69 AVAVG

an sich versicherungspflichtigen Arbeitnehmer

auch dann dem Versicherungszwange unter¬

liegen, wenn sie von einem exterritorialen

Arbeitgeber beschäftigt werden. Es heißt hier:

„Der Geltungsbereich der Reichsgesetze, also

auch der Reichsversieherungsordnung und des

Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

los envorsicherungf deckt sich, wie in Recht¬

sprechung und Schrifttum allgemein anerkannt



ist mit den Grenzen des deutschen Reichs¬

gebiets (Een. 3813, 3841 und 3855, AN. 1930

S IV 347, 390 und 422, EuM. Bd. 28 S. 185

Nr. 73, S. 183 Nr. 72 und S. 135 Nr. 55). Alle

innerhalb der Reichsgrenzen beschäftigten Be¬

diensteten unterliegen daher grundsätzlich
dem öffentlich-rechtlichen Versicherungszwang.
Der Umstand, daß der Arbeitgeber exterri¬

torial ist, bewirkt keine Ausnahme hiervon.

Nach den Grundsätzen des Völkerrechts sind

cterritorial im Empfangsstaat insbesondere

die amtlichen Vertreter eines souveränen

Staates, wie im vorliegenden Falle der dänische

( irsandte beim Deutschen Reich. Ueber die

Bedeutung der Exterritorialität besteht im

Schrifttum keine Einigkeit. Während die

früher herrschende Meinung in ihr nicht nur

elie Befreiung von der Gerichtsbarkeit, son¬

dern auch von dem materiellen Rechte des

Hmpfangsstaates sah (siehe Witowski: Exterri¬

torialität und Deutsche Sozialversicherung in

Monatsschrift für Arbeiter- und Angestellten-
rsicherung 1915 Sp. 681 ff.), geht die neuere

Entwicklung dahin, daß die Exterritorialen

grundsätzlich der inländischen Gerichtsbarkeit,
loch nicht der inländischen Zwangsgewalt

unterliegen. Für das Gebiet der sozialen Ver¬

sicherung, das hier allein in Frage steht, hat

schon Zahn (Arbeiterversorgung 1895 S. 509 ff.)
geltend gemacht, daß die Befreiung der Exterri¬

torialen sich nur auf die gesamte Gerichts¬

barkeit und einen Teil der finanziellen Ver¬

pflichtungen der Untertanen beziehe. Diese

Beschränkung lasse aber die Frage, ob die Be¬

schäftigung der Bediensteten Versicberungs¬
pflicht begründe, unberührt. Der Gesandte sei

dein Territorialprinzip und deshalb zunächst

n Gesetzen des Empfangsstaats unterworfen.

Die Beschäftigung seiner Angestellten erfolye
iaher im Inland und sei somit nach inländi¬

schem Rechte zu beurteilen. Das Vorrecht der

territorialitfit beziehe sich weder ausdrück¬

lich auf die Befreiung von der Versicherungs¬
pflicht, noch ließe sich diese aus der Exemp-
tion des Gesandten von der Polizei^ewalt im

U-sonderen ableiten. Das materielle Recht der

Versicherungsgesetze müsse den Exterritorialen

genüher um so mehr wirksam sein, als es

sich bei ihm nicht um den Untertanen auf-

erlegte Beschränkungen, sondern um eine

soziale Fürsorge handele, die der allgemeinen
()rrlnung diene. Das Inkrafttreten des Ver-

herungszwanges erfordere nur, daß die ver-

herungspfiiehtice Beschäftigung im Inland

stattfinde. Auf die Staatsangehörigkeit des

rsicherten und des Arbeitgebers komme es

nicht an. Auch nich der Rechtsauffassung des

deutschen Auswärtigen Amts, die in einer

Reihe von Verbalnoten an die Vertreter

tiemder Staaten niedergelegt ist, sind die Ex¬

territorialen der inländischen sozialen Gesetz¬

gebung unterworfen; insbesondere findet diese
auf das Rechtsverhältnis zwischen ihnen und

ihren Bediensteten Anwendung; sie haben auch

Hie gesetzlichen Pflichten der Arbeitgeber zu

erfüllen, wenn sie auch zur Erfüllung dieser

Pflichten nicht durch irgendwelche Zwangs¬
ir, ihmen, sordern nur durch Einwirkung

*uf diplomatischem Wege angehalten werden

keinnen.

Wie schon erwähnt, gilt für die deutschen

sozialen Versicherungsgesetze das Territorial¬

prinzip und es sind insbesondere auch die

Exterritorialen an sich den deutschen sozialen

Versicherungsgesetzen unterworfen. Die ex¬

territorialen Dienstherren insbesondere sind

auch an sich gehalten, die Pflichten der Arbeit¬

geber zu erfüllen, d. h. die Arbeitnehmer an¬

zumelden und die Arbeitgeberbeiträge für die

Versicherung zu entrichten. Jedoch kann ein

Zwang zur Erfüllung der Arbeitgeberpflichten,
insbesondere zur Entrichtung der Beiträge
gegenüber exterritorialen Personen völker¬

rechtlich nicht ausgeübt werden. Da nun für

den Fall, daß die exterritorialen Arbeitgeber
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, ihre

Bediensteten des Versicherungsschutzes ver¬

lustig gehen können, soweit die Erwerbung
und Erhaltung von Ansprüchen an die Ver¬

sicherung von der Entrichtung der Beiträge
abhängig ist, also in der Invalidenversicherung
und in der Angestelltenversicherung, hat der

Gesetzgeber vorsorglich für Dienstverhältnisse

dieser Bediensteten bei Exterritorialen die

Uebertragung der Arbeitgeberpflichten auf die

Bediensteten vorgesehen (zu vergleichen § 1231

der Reichsversieherungsordnung, § 7 des An¬

gestelltenversicherungsgesetzes und die im

Verfolg dieser Vorschriften erlassenen Be¬

kanntmachungen vom 6. März und 29. Juni

1912 — Reichsgesetzbl. S. 191 und S. 407).
Eine entsprechende Vorschrift ist für die

Krankenversicherung nicht nötig gewesen.

Denn in dieser ist die Versicherung bei Vor¬

handensein der in § 165 der Reichsversiehe¬

rungsordnung bezeichneten Voraussetzungen
der Ver* icherungspflicht kraft Gesetzes wirk¬

sam und beginnt die Kassenmitgliedschaft un¬

abhängig insbesondere von Anmeldung und

Beitragsleistung (zu vergleichen Reichsver¬

sieherungsordnung mit Anmerkungen, heraus¬

gegeben von Mitgliedern des Reichsversiche¬

rungsamts Bd. II S. 2 Anm. 3 zu § 165, Hahn-

Kühne, Handbuch der Krankenversicherung
S. 202 Anm. 1 zu § 165 der Reichsversiehe¬

rungsordnung); es kommt dabei nicht darauf

an, ob die Beitrüge im Einzelfall beitreibbar

sind (vergleiche aueh die schon angeführte
E. 3855). Aus diesen Gründen hat sich der

Senat der Ansicht von Hanow-Lehmann (Kom¬
mentar zur Reichsversieherungsordnung S. 42

Anm. 2 zu § 1231) nicht ansehließen können,
der annimmt, der Gesetzgeber habe auch den

sozialen Gesetzen nur insoweit materielle Gel¬

tung beilegen wollen, als er sie unter Be¬

achtung anerkannter Regeln des Völkerrechts

gegenüber den sogenannten Exterritorialen

vermöge seiner Gerichtsbarkeit und Verwal¬

tungsbefugnisse durchzusetzen vermöge.

Auch die sogenannte Hotelfreiheit (Franchise
de l'hötel), die neben der Befreiung von clor

Gerichtsbarkeit und anderen Vorrechten den

Exterritorialen zusteht, kann keine Ausnahme

von dem erwähnten Territorialprinzip be¬

gründen; denn sie schließt nicht die Fiktion

in sich, daß das Haus des Gesandten als Terri¬

torium des Absendestaats zu betrachten sei

(zu vergleichen Liszt - Flei« chmann „Das
Völkerrecht" 12. Aufl. § 23 VIII)
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Nach dieser höchstinstanzlichen Entscheidung
sind die nach §§ 165 RVO., 69 AVAVG. grund¬
sätzlich versicherungspflichtigen Arbeitnehmer

kraft Gesetzes mit der Aufnahme des Be¬

schäftigungsverhältnisses auch dann gegen

Krankheit und Arbeitslosigkeit versichert, wenn

der Arbeitgeber die Erstattung der Meldungen
ablehnt und von der Krankenkasse weder zur

Erfüllung der Meldepflicht noch zur Entrich¬

tung der Beiträge gezwungen werden kann.

Diese Klarstellung ist im Interesse der schutz¬

bedürfenden Arbeitnehmer zu begrüßen. Sie

werden damit in ihren Rechten den anderen

Arbeitnehmern gleichgestellt. Bei einer objek¬
tiven Würdigung kann aber auch diese Ent¬

scheidung nicht befriedigen. Sowohl die

RVO. als auch das AVAVG. legen den ver¬

sicherungspflichtigen Arbeitnehmern eine Bei¬

tragszahlung auf. Ihren Rechten stehen ge¬

wisse Pflichten gegenüber. Die Abführung

dieser Beiträge liegt dem Arbeitgeber ob. Zieht

er seine Beschäftigten nicht zur Beitrags¬
zahlung heran, dann hat er selbst die Beiträge
zu leisten und kann dazu im Wege der Zwangs¬
vollstreckung gezwungen werden. Im Gegen¬
satz hierzu erlangen die versicherungspflich¬
tigen Beschäftigten am exterritorialen Arbeit¬

geber die Leistungen der Kranken- und Ar¬

beitslosenversicherung ohne eigene und ohne

Beitragszahlung ihrer Arbeitgeber. Diese unter¬

schiedliche Behandlung liegt nicht im Sinne

des Gesetzgebers. Infolgedessen werden die

Krankenkassen versuchen müssen, wenigstens
zur Erlangung des Arbeitnehmerbeitrogsteils
den §398 RVO. hilfsweise heranzuziehen, wenn

auch sein Wortlaut dieser Maßnahme ent¬

gegensteht. Denn zweifellos ist ein exterri¬

torialer Arbeitgeber, der die Entrichtung der

Beiträge verweigert, noch nicht' als zahlungs¬

unfähig zu betrachten. Aber die Tatsache, daß

sich eine Zwangsvollstreckung gegen ihn nicht

durchführen läßt, ist im Ergebnis einem

fruchtlos verlaufenen Pfändungsversuch gleich¬
zustellen. Das Versicherungsamt müßte des¬

halb, wenn ein exterritorialer Arbeitgeber Bei¬

tragszahlungen für seine versicherungspflich¬
tigen Beschäftigten ablehnt, ersucht werden,
durch Vermittlung des Auswärtigen Amts seine

Beschäftigten aufzufordern, ihren eigenen Bei¬

tragsteil an die Krankenkasse abzuführen.

Lehnt der Arbeitgeber das ab, dann wird sich

die Krankenkasse dabei beruhigen müssen. Sie

hat dann aber wenigstens den Versuch ge¬

macht, die unterstützunf/sberechtigten Mit¬

glieder auch zur Erfüllung der Beitragspflicht
heranzuziehen.

Zu der weiteren Frage, wie sich eine Kranken¬

kasse verhalten soll, wenn der exterritoriale

Arbeitgeber sich nur zur Zahlung von Arbeits¬

losenbeiträgen bereit erklärt, die Entrichtung
von Kassenbeiträgen aber ablehnt, vertritt das

Reichsversicherungsamt in dieser Entscheidung
die Auffassung, daß die Krankenkasse in einem

>lchen Falle den Arbeitslosenbeitrag anzu¬

nehmen und in voller Höhe an das Arbeitsamt

abzuführen habe. Daraus muß geschlossen
werden, daß die Krankenkasse ähnlich zu

handeln hat, wenn der exterritoriale Arbeit¬

geber nur die Kassenbeitrüge entrichten will,
aber die Zahlung von Arbeitslosenbeiträgen

verweigert- Die Krankenkasse hat in diesem

Falle die Kassenbeiträge anzunehmen und un¬

gekürzt ihrem Vermögen zuzuweisen. Sie kann

von dem Arbeitsamt nicht gezwungen werden,
einen Teil dieser Beiträge abzuzweigen und an

das Arbeitsamt abzuführen.
G. Wasewitz, Berlin

Außerordentliche Angestellten-Haupt¬
versammlung der Reichsknappschaft.

Am 27. Februar 1932 tagte in Berlin eine

außerordentliche Hauptversammlung der An¬

gestelltenabteilung der RKn., die sich mit der

Frage der Wiedereinführung von Mehrleistun¬

gen in der Angestellten-Krankenkasse und der

Pegenwärtigen Finanzlage der Angestellten-
ensionskasse beschäftigte. Die Hauptversamm¬

lung beschloß vorbehaltlich der Zustimmung
des Reichsarbeitsministers, ab 1. April 1932

folgende Mehrleistungen wieder einzu¬

führen:

1. Familiensterbegeld in Höhe von 60 v. H.

beim Tode des Ehegatten und für jedes
Kind 30 v. H. vom Stg. des Versicherten.

2. Erhöhung des Entbindungskostenbeitrags in

der WuFWH. von 10 auf 25 RM.

3. Gewährung von FH. an diejenige Ver¬

wandte, die anstelle der Ehefrau ständig
den Haushalt führt.

4. Zuschuß zur KPfl. in Höhe von 50 v. H.

des höchsten Grundlohnes nach Wegfall des

Arbeitsentgelts an Versicherte, die nach dem

RKG. keinen Krankengeldanspruch haben

(über 300 RM. Monatseinkommen).
5. Zuschuß zum Zahnersatz in Höhe von 4 RM.

pro Kaueinheit bis zum Gesamtbetrage von

100 RM. im Jahre.

6. Beihilfe für größere Heilmittel und für

Hilfsmittel bei Verunstaltung oder Ver¬

krüppelung bis zum Gesamtbetrage von je
100 RM.

7. Taschengeld für Ledige in Höhe von 0,50 RM.

pro Kalendertag.
Sofern die Finanzlage der Kk. es erforderlich

macht, kann der Angestelltenvorstand der

RKn. die genannten Mehrleistungen ganz oder

zum Teil aufheben.

Zum Ausgleich der Ausgabensteigerung, die

durch die Wiedereinführung der Mehrleistun¬

gen zu erwarten ist, hat der Angestelltenvor¬
stand der Rkn. einige Einschränkungen in der

Gewährung der 2. Pflegeklasse bei Kranken¬

hausbehandlung beschlossen. Die Kranken¬

hauspflege soll nach Möglichkeit nur in Knapp¬
schaftskrankenhäusern und erst in zweiter Linie

in anderen öffentlichen Krankenhäusern ge¬

währt werden. Private Krankenhäuser sind für

die 2. Klasse nur in begründeten Fällen zu¬

gelassen. Für Kinder wird Krankenhauspflege
allgemein nur noch in der 3. Klasse gewährt.
Zur gegenwärtigen Finanzlage der An¬

gestellten-Pensionskasse wurde von

der Verwaltung d^r Rkn. berichtet, daß für

das Jahr 1932 bei einer Gesamtausgabe von

rund 35 Millionen RM. mit einem ungedeckten
Fehlbetrag von rund 9,5 Millionen RM. zu

rechnen sei. Die Beitragseinnahmen werden

infolge Entlassungen und Gehaltsabbau sehr

erheblich zurückgehen, andererseits wird die

Zahl der Leistungsempfänger weiter steigen.
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In Anbetracht der bedrohlichen Finanzlage

der knappschaftlichen Pensionsversicherung
ird erwartet, daß die Reichsregierung der

Forderung auf Gewährung eines ausreichenden

Zuschusses baldigst nachlcommt.

Entschöd gungspflkht fiir Wegeunfälle
nach der 4. Notverordnung.

Als Beschäftigung in einem der UnfV. unter-

genden Betriebe gilt nach § 545a RVO. der

t der Beschäftigung in diesem Betriebe zu-

mmenhängende Weg nach und von der

Arheitsstätte. Wir haben in der Recht-

. chung schon seit langem feststellen können,

i die Schutzvorschrift immer engere Aus¬

ging fand. Die 4. NV. vom 8. Dezember

1931 bestimmt nun noch in ihrem § 1, Ab-

schnitl 1, Kapitel II, IV. Teil, doß dann, wenn

1). rler Entstehung eines Unfalls auf dem

Wege nach und von der Arbeitsstätte ein Ver-

hulden des Versicherten mitgewirkt hat, dor

N hadenersatz ganz oder teilweise versagt wer¬

den kann. Damit ist u. E. für den Versiche¬

rungsschutz der Wegeunfälle eine Rechtsun-

McKerheit geschaffen, deren Folgen heute noch

nicht abzusehen sind. Sind es doch gerade die

Gefahren des täglichen Lebens, die vielen

kleinen Unvorsichtigkeiten und Zufälligkeiten/
die den Arbeiter zu Schaden kommen lassen.

(>b hier ein Verschulden des Verletzten vor¬

liegt oder nicht, oder inwieweit ihm ein Ver-

>rhulden zuzumessen ist, ist in den weitaus

meisten Fällen wohl kaum mit Sicherheit zu

entscheiden. Einen Anhalt für die Auslegung
:eser Bestimmungen kann uns vielleicht der

| 254 BGB. geben, dem die neue Vorschrift

n ichgebildet wurde. § 254 BGB. sagt in seinem

Absatz I: „Hat bei der Entstehung des Scha¬

dens ein Verschulden des Beschädigten mit¬

gewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Er-

ttz sowie der Umfang des zu leistenden Er¬

satzes von den Umständen, insbesondere da¬

von ab, inwieweit der Schaden vorwiegend
von dem einen oder dem anderen Teil verur¬

sacht worden ist/' Freilich müssen im Ver¬

fahren in der SV. von Amts wegen alle Um~

st&nde, die für den Entschädigungsanspruch
n Bedeutung sind, berücksichtigt werden.

Aber das schafft die Tatsache nicht aus der

Welt, daß schon bei einem regelwidrigen Vei-

hnlten des Beschädigten die Entschädigungs¬
pflicht ausgeschlossen ist. Fahrlässig handelt

schon» wer die im Verkehr erforderliche

r i »lt außer acht läßt (§ 276 BGB.). Den
I ntlastungsbeweis hierfür anzutreten wird

genüber dem Beweismaterial, das die BGen.

zusammentragen werden, den Verletzten recht

schwer fallen. Trotz regelwidrigen Verhaltens

kann aber unter Umständen eine Fahrlässigkeit
zu verneinen sein. Es sind durchaus Fälle denk-

Nr, in welchen man vom Versicherten nicht

rlaiuren kann, daß er die im Verkehr üb¬

liche Sorgfalt unbedingt beobachtet. So z. B.,
an jemand, um drohender Gefahr aus dem

ge zu gehen, unüberlegt handelt. Auch

"tg'dcehrt wird man nicht von einem Ver¬

eiden des Versicherten reden können, wenn

die erforderliche Sorgfalt außer acht läßt,
urn eine drohende Gefahr für sich oder

Ich Betrieb abzuwenden versucht. Die Vor¬

schrift der NV. setzt die Bestimmung des

§ 544 Abs. 2 RVO. nicht außer Kraft, daß ver¬

botswidriges Handeln die Annahme eines Be¬

triebsunfalles nicht ohne weiteres ausschließt.

Es muß bei dem Unfall auch noch ein Ver¬

schulden des Versicherten mitgewirkt haben.

Selbstverständlich ist von dem, wenn auch be¬

wußt, verbotswidrigen Handeln die vorsätz¬

liche Herbeiführung eines Unfalles zu unter¬

scheiden, denn diese schließt den Entschädi¬

gungsanspruch nach § 556 RVO. grundsätzlich
aus. Aber trotzdem ist die Frage zu prüfen,
wann von einem verbotswidrigen Handeln ge¬

redet, aber trotzdem dem Versicherten ein

Verschulden an dem Unfall nicht zugemessen
werden kann. Meines Erachtens kann in einem

Fall, wo ein Arbeiter verbotswidrig einen Ar-

beiterzug benutzt, nicht deshalb mit seinen

Entschädigungsansprüchen abgewiesen wer¬

den, weil diesem Arbeiterzug ein Unglück zu¬

gestoßen und der Versicherte dabei zu

Schaden gekommen ist. Es würde m. E. zu

weit gehen, würde man das Verschulden so

weit ausdehnen. Der Versicherte brauchte

nicht damit zu rechnen, daß gerade diesem

Zug ein Unglück zustoßen würde; deshalb kann

ihm ein Verschulden nicht angerechnet wer¬

den. Hat bei dem Unfall ein Verschulden des

Versicherten mitgewirkt, so kann die Ent¬

schädigung ganz oder teilweise versagt werden.

Es ist nicht in das Belieben der BGen. ge¬

stellt, die Renten ganz oder teilweise zu ver¬

sagen, sondern auch hier wird man sich an

die Rechtsprechung des ordentlichen Rechts

anlehnen müssen und feststellen, welchem Teil

die Hauptschuld zur Last fällt; danach ist dann

der Grad des Verschuldens zu bemessen. Je

nachdem dem Versicherten ein mehr oder min¬

deres Maß an dem Verschulden trifft, würde

man zur Bejahung, teilweisen Bejahung oder

Ablehnung der Entschädigungspflicht kommen.

Die veränderten Bestimmungen betreffend

Wegeunfälle finden Anwendung bei allen Un¬

fällen, die sich nach dem Inkrafttreten der

4. NV. — 10. Dezember 1931 — ereignen.
Carl Wächter, Berlin-Schöneberg.

Die Fortzahlung des Lohnes bei Dienst¬

verhinderung durch unverschuldetes Un¬

glück.
Gemäß § 63 HGB. haben die kaufmännischen,

gemäß § 133c GewO. die technischen An¬

gestellten (§ 133a GewO.) Anspruch auf die

vertragsmäßigen Leistungen des Arbeitgebers
für die Fortdauer von 6 Wochen, wenn sie

durch unverschuldetes Unglück an der Leistung
der Dienste verhindert sind. Das gleiche gilt

jetzt nach § 616 BGB. in Verbindung mit § 1

des Kap. IV, 1. Teil der Notverordnung vom

5. Juni 1931 (RGBl. I S. 279) auch für die den

Vorschriften des BGB. über den Dienstvertrag

(§§ 611 bis 630 BGB.) unterstellten Angestell¬
ten. Durch die Notverordnung vom 1. Dezem¬

ber 1930 1. Teil Kap. II Art. 3 Ziff. 2—4 sind

außerdem die Bestimmungen in § 63 HG3.,

§ 133c GewO. und § 616 BGB. unabdingbar
geworden, d. h. sie können durch Vereinbarun¬

gen, seien es einzelvertragliche oder tarifver¬

tragliche, soweit sie nicht schon am 3. Dezem¬

ber 1930 bestanden, künftig nicht mehr außer
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Kraft gesetzt werden. Da außerdem in dem durch

eiie Notverordnung vom 26. Juli 1930 neu ge¬

schaffenen Abs. 1 des § 189 RVO. bestimmt ist,

daß der Anspruch auf Kranken- und Hausgeld
ruht, wenn und soweit der Versicherte während

der Krankheit Arbeitsentgelt erhält, und zwar

selbst dann, wenn der Arbeitgeber nur die

Differenz zwischen Lohn- und Krankengeid-

betrag als Zuschuß zahlt. (E. des VA. der

Stadt Berlin vorn 21. November 1930, „Volks¬
tümliche Zeitschrift" 1931 S. 37) und die

Satzung für solche Versicherte die Beiträge

entsprechend zu kürzen hat, so haben die Vor¬

schriften der §§ 63 BGB, 133c GewO. und 616

BGB. eine erhöhte Bedeutung erlangt. Nun war

schon vor ihrer Aenderung durch die Notver¬

ordnung ihr Anwendungsgebiet umstritten, ins¬

besondere soweit es sich um die Auslegung des

Ausdruckes „unverschuldetes Unglück" handelt.

Ein Unglück ist dann dem Arbeitgeber gegen¬

über „unverschuldet" im Rechtssinne, wenn

der Arbeitnehmer dieses Unglück im Verhält¬

nis zum AG. nicht zu vertreten hat. Zu ver¬

treten hat er aber als Vertragskontrahent Vor¬

satz und Fahrlässigkeit (§ 276 BGB.). Ob und

inwieweit solche vorliegen, ist stets Tatfrage.
Zu vertreten hat der Arbeitnehmer z. B. die

Arbeitsunfähigkeit, wenn sie darauf beruht, daß

er betrunken ist, daß er eine Strafe zu ver¬

büßen hat, daß er sich vorsätzlich oder grob
fahrlässig eine Körperverletzung zugezogen

hat, z. B. infolge einer Schlägerei, u. U. auch

infolge wagehalsiger Sportleistungen, ebenso

auch, wenn er unvorsichtigerweise von einer

fahrenden Straßenbahn abspringt oder einen

bereits in Fahrt befindlichen Zug besteigt.
Nicht zu vertreten hat er Unglücksfälle, die

durch sportliche Betätigung eintreten, die im

Rahmen normaler Sportlicher Ausübung liegen,
ebenso nicht solche, die bei ordnungsgemäßer
Benutzung von Verkehrsmitteln, wozu aucn

Flugzeug und Auto gerechnet werden dürfen,
eintreten. Unverschuldet wird in der Regel
auch die Verhinderung durch Untersuchungs¬
haft, selten die durch Verbüßung einer Frei¬

heitsstrafe sein. Nicht unverschuldet sind hin¬

gegen Zugversäumung, Verschlechterung einer

schweren Krankheit durch Nichtzuziehung
eines Arztes oder dtirch Nichtbeachtung ärzt¬

licher Anordnungen. Außerordentlich um¬

stritten ist noch immer die Frage, ob Arbeits¬

unfähigkeit infolge außerehelicher Schwanger¬
schaft als unverschuldet anzusehen ist. Hueck-

Nipperdey führen in ihrem „Lehrbuch des Ar¬

beitsrechtes' S. 190 Entbindung und Wochen¬

bett bei Ehefrauen als unverschuldete Ver¬

hinderungsfälle an, wollen sie aber offenbar bei

unverheirateten Arbeitnehmerinnen nicht gel¬
ten lassen. hr umstritten ist auch die ver¬

wandte Frage, ob eine durch außerehelichen

(leschlechtsverkehr zugezogene Krankheit als

eine unverschuldete DienstVerhinderung anzu¬

sehen ist. Bejaht haben diese Frage ?m

Schrifttun.: Lotmar („Das Recht des Arbeits¬

vertrages' 1002p Bd. 2 S. 180); Liebrecht (Jähr¬
lich d Kaufmannsger. Berlin 1910 S. 118 ff.);
Baum (Gewerbe* und Kaufmannsgericht 15

Sp. 124); Staudinger (Anm. 3 zu $ 616 BGB.);
»hl auch Titze („Recht d. kaufm. Personals"

S 753); in der Rechtspr. das Kaufmannsgericht
Karlsruhe (GuKG. 20 S. 124), verneint haben
sie im Schrifttum: Hueck u. Nipperdey (Lehrb.

S. 90), Hueck (Bensh. Samml. Bd. 2 S. 30,
Anm.); Staub (Anm. 11 zu § 63 HGB.); Planck

(Anm. 2b zu § 616 BGB.); in der Rechtspr.:
Hanseat. OLG. (Recht 1911 Nr. 632); LG. Bre¬

men (GuKG. Jahrg. 18 Sp. 158); d. Kaufm.-Ger.

Chemnitz (GuKG. 26 Sp. 243); d. Kaufm.-Ger.

Dresden (GuKG. 32 Sp. 48); d. LArbG. Dre

den (Bensh. Samml. Bd. 2 S. 30), und schließ¬

lich das RAG. im Urteil vom 15. Juni 192*'

(RAG. 659/28, abgedr. i. d. Bensh. Samml.

Bd. 6 S. 206 ff). Obwohl das RAG. aber ii

dem letztbezeichneten Urteil ausdrücklich au

spricht, daß es bei Beurteilung der strittigen
Frage nicht darauf ankomme, ob den Hand¬

lungsgehilfen ein sittliches, sondern ob ihn ein

rechtliches Verschulden trifft, wenn er mit

einer Frauensperson in außerehelichen Ge¬

schlechtsverkehr tritt, will es mir scheinen, als

ob diese durchaus richtige Forderung durch

das RAG. selbst nicht beachtet worden ist, als

ob vielmehr der Verfasser dieses Urteils, wenn

vielleicht auch unbewußt, sich b^i seiner Ent¬

scheidung doch mehr von sittlichen als von

rechtlichen Gesichtspunkten hat leiten lassen.

Dieser Verdacht besteht deshalb, weil der Fall

der Geschlechtskrankheit ohne besondere Be¬

gründung hier durchaus anders behandelt wird,

als der irgendeiner anderen Erkrankung.
Während es beispielsweise keinem AG. und

und auch keinem Gerichte einfallen würde

dann, wenn sich ein AN. aus irgendeinem
Grunde krank meldet, nach der Ursache dieser

Erkrankung zu fragen, sondern sich in allei

Regel mit dem ärztlichen Zeugnis, das die Er¬

krankung und Arbeitsunfähigkeit bescheinigt,

begnügen wird, will das RAG. im Falle einer

durch außerehelichen Geschlechtsverkehr zu¬

gezogenen Erkrankung die Ursache der Krank¬

heit ergründet haben. Der Begriff des Ver¬

schuldens kann jedoch weder in § 63 HGB.

noch in § 133c GewO. oder § 616 BGB. als ein

sittlicher aufgefaßt werden, sondern ist als ein

rein juristischer anzusehen. Als solcher deckt

er sich aber, wie bereits ausgeführt, mit dem

Verschuldensbegriff des § 276 BGB. Nur wenn

das Verhalten des AN., das die Krankheit ver¬

ursacht hat, eine schuldhafte Verletzung des

Arbeitsvertrages darstellt, ist seine Erkrankung
als verschuldet anzusehen, nur dann entfällt

also die Verpflichtung des AG. zur Fortzahlung
des Lohnes bis zur Dauer von sechs Wochen.

Ob dieser Tatbestand gegeben ist, wird im

Einzelfalle bei Streit durch das ArbG. zu ent¬

scheiden sein, sei es im Wege der Feststellungs¬
klage nach § 256 ZPO., sei es im Wege der

Leistungsklage auf Zahlung des Lohnes. Wenn

und soweit der AG. Lohn nicht zahlt, hat der

AN. Anspruch auf KG. (falls nicht Aus¬

schließungsgründe nach § 192 RVO. vorliegen
und es sich um Verhinderung durch Krankheit

handelt), und zwar selbst dann, wenn die Bei¬

träge zur KV. für ihn gemäß § 189 Abs. 1 Satz 2

RVO. gekürzt waren, denn es kommt nach dem

Wortlaut des $ 189 RVO. nicht darauf an, ob

der AN. einen Anspruch auf Arbeitsentgelt

gegenüber dem AG. hat, sondern lediglich dar¬

auf, ob er tatsächlich Arbeitsentgelt erhält.

Infolgedessen kann die Kasse auch nicht das

KG. mit der Begründung ablehnen, daß der

Versicherte einen Lohnanspruch hat und diesen

dem AG. gegenüber geltend machen müsst

Allerdings wird der AN., wenn er nachträglich



. twa auf Grund eines obsiegenden Urteils noch

Arbeitsentgelt ausgezahlt erhält, das inzwischen

die fragliche Zeit erhaltene KG. zurück-

hlen müssen, wobei eine Aufrechnung der

gegen spätere Leistungen nach § 119

\ >s 1 Ziffer 1 RVO. verb. § 394 BGB. zulässig

in wird, da die einstweiligen Zahlungen der

.sse als Vorschußzahlungen anzusehen sind.

lenfalls ist der Zustand, wie er augenblicklich
ch die unzulängliche Fassung des § 189

RVO. besteht, sowohl für die Kk. als auch

AN. und AG. höchst unerfreulich und er-

rdert dringend Abänderung. Vor allem aber

es notwendig, daß endlich Schrifttum und

Rechtsprechung hinsichtlich der Auslegung des

Begriffes „unverschuldet" zu einer juristisch
wandfreien und den menschlichen Belangen

der AN gerecht werdender Auffassung kommen.

Regierungsrat Dr. Horst Schieckel, Dresden.

Dia Zulässigkeit der Pfändung zu¬

künftiger Forderungen, wie Provisions¬

forderungen und Bankguthaben, unter

Erörterung der unterschiedlichen Recht¬

sprechung des Reichsgerichts und des

Kammergerichts.
i einer in den Blättern für Rechtspflege am

r>. April 1931 veröffentlichten Entscheidung
41) hat das Kammergericht bei einem im

.ufenden Provisionsverhültnis stehenden Agen-
n nur die Pfändung der bei Einreichung des

Ptändimgsantrages bereits entstandenen Provi¬

sionsforderungen für zulässig erklärt, die der

künftigen Forderungen abgelehnt.
Daa Kammergericht vertritt unter Berufung auf

Stein-Jonas Kommentar zur'ZPO., Anm. la zu

S S29 ZPO. die Auffassung, es handle sich um

künftige Forderungen, deren Entstehungstat"
! t stand noch nicht eingetreten ist.

Diese Auffassung des wohl anerkanntesten

»mmentars zur ZPO. ist aber nicht etwa

neueren Datums, sondern wurde schon vor mehr

ls 20 Jahren und stets in den älteren Auflagen
vertreten, ohne aber jemals in eler Literatur

i h durchgesetzt und insbesondere beim Reichs"

¦-rieht Anerkennung gefunden zu haben. Stein

1 Jonas sind der Auffassung, daß der § 851

/PO., laut dem Forderungen insoweit pfändbar
sind — wofern nicht besondere Vorschriften

tgegenstehen - als sie übertragbar sind, doch

nicht dahin aufzufassen sei, daß auch jede ab"

hare Forderung pfändbar sei. Aus staats-

hts-)politischen (Gründen halten sie es mit

m Prestige des Staates nicht für vereinbar,

Pfändungen von Behörden in gleicher
<ase ausgedehnt werden, wie Parteiwillkür,

l durchaus rechtmäßig, in der Lage sei,
durch Rechtsgeschäfte in die fernste Zukunft

hinein über Forderungen zu verfügen.
Demgegenüber vertritt das Reichsgericht
mdig und unverändert den Standpunkt, daß,
weit Forderungen abtretbar sindf diese auch

»fändet werden können. Das Reichsgericht
sogar der Auffassung, daß nach dem BGB.

( irenzen viel weiter gesteckt seien, weil in

esen eine Bestimmung des Preußischen All-

meinen Landrechtes, daß für die Abtretung
Forderung ein Vertragsverhältnis zwi-

hen dem Schuldner und Drittschuldner als

wendige Voraussetzung fordert, im BGB.

nicht enthalten sei, demzufolge sei die Pfändung
von Forderungen durchaus zulässig, ohne daß

die Tatsachen bereits eingetreten sind, von

denen die Entstehung der Forderung abhängig
ist. So ist für zulässig erklärt, die Pfändung
der Ansprüche eines Gesellschafters auf Ge¬

winnanteil und auf das Auseinandersetzungs¬
guthaben, obwohl die Geltendmachung dieses

Anspruches von der Feststellung des Betrages
durch die Gesellschafter, im Falle der Ausein¬

andersetzung nach Abwicklung des Gesell¬

schaftsverhältnisses durch Liquidation abhängig
ist, also gar nicht abzusehen ist, ob überhaupt

temals mit einer Forderung zu rechnen ist.

:s kann nur beigepflichtet werden der Auf¬

fassung des Reichsgerichts, daß kein Rechts¬

grund besteht, die Verfügung im Wege der

Zwangsvollstreckung anders zu behandeln als

die Verfügung durch Rechtsgeschäfte. Das

Reichsgericht führt in Band 82, S. 229 aus:

„Bei beiden Arten der Verfügung ist der

menschliche Wille das Bestimmende, nur daß

der Abtretung die Willensentschließung des Be¬

rechtigten oder künftig Berechtigten selbst zu¬

grunde liegt, während sein Wille bei der Pfän¬

dung ausgeschaltet und befugterweise durch

die Willenskundgebung der gesetzlich berufenen

staatlichen Vollstreckungsstelle ersetzt wird. Es

besteht aber kein Grund, der Willensbestim¬

mung die unmittelbare Wirkung auf die später
entstehende Forderung in dem einen Falle zu¬

zugestehen, in dem anderen zu versagen/
Genügen schon diese durchaus beachtlichen

entgegenstehenden Ausführungen des Reichs¬

gerichts zur Entkräftung der Entscheidungs¬

gründe des Kammergerichts und der gleich¬
artigen des Hanseatischen Oberlandesgerichts
vom 27. März 1928 bezüglich Bankguthaben, so

sei noch folgendes bemerkt:

Es ist unerfindlich, wie man bei einem laufenden

Provisionsverhäitnis die künftigen Provisions¬

forderungen als nicht entstanden ansehen kann,

wenn man in ständiger Rechtsprechung und in

Uebereinstimmung mit Stein, künftige Zins¬

forderungen, künftige Mietforderungen, künftige
Gehaltsforderungen (§ 833 ZPO.) für zulässig

erachtet. Die Forderung des Agenten beruht

auf einem Agenturvertrage und ist nicht anders

zu bewerten wie die vorher aufgeführten For¬

derungen, die durch die Willkür des Schuldners

oder des Drittschuldners beeinträchtigt und

eventuell aufgehoben werden können. Zins-

ferderungen und Mietforderungen fallen fort

durch Kündigung, Dienstbezüge durch Aufgab
der Dienststelle. Verwiesen sei noch auf Werk¬

lohnforderung, die dem Unternehmer erst zu¬

steht nach Fertigstellung des Werkes, dessen

Ausführung ebenso wie im Dienstvertrage voll¬

kommen in seine Willkür gestellt ist.

Nicht anders zu behandeln sind künftige Bank¬

guthaben, da auch solche nur entstehen können

auf Grund eines besonderen Vertragsverhält¬
nisses zwischen dem Schuldner und der Bank.

Ohne ein solches Rechtsgeschäft zwischen den

Beteiligten ist die Einrichtung eines Bank¬

kontos praktisch undenkbar. Mit der Einrich¬

tung des Bankkontos aber verbindet sich die Er¬

mächtigung an die Bank zum Inkasso, und dem¬

zufolge sind bereits die Tatsachen entstanden,

aus denen die späteren Forderungen aus dem

Bankkonto erwachsen.
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Danach kann den Krankenkassen nur empfohlen
werden, im Gegensau zum Kammergericht und

im Bewußtsein der Uebereinstimmung mit den

Entscheidungen des Reichsgerichts diese Art

von künftigen Forderungen im Verwaltungs¬

zwangsverfahren mit Beschlag zu belegen.
Rechtsanwalt S. Hamburger, Berlin.

Zur Frage der Auslegung des § 188 RVO.

Ueber die Anwendung einer dem § 188 RVO.

entsprechenden Satzungsvorschrift wurden im

Schrifttum in den letzten Jahren gegenteilige
Ansichten vertreten.

Während schon im Jahrgang 1919 der Volks"

tümlichen Zeitschrift Boll-Hamburg und Wase-

witz-Berlin die Meinung vertraten, § 188 RVO.

verlange nicht als Voraussetzung für seine An¬

wendung, daß vorher für die volle satzungs"

ffemäße Unterstützungszeit — also bei Mehr¬

eistungen gegebenenfalls für 39 oder 52 Wochen

— Krankengeld gewührt worden ist, sondern es

genüge die Tatsache, daß binnen 12 Monaten

mindestens für 26 Wochen Krankengeld oder

Krankenhauspflege geleistet wurde, vertrat

Rahm-Wald einen entgegengesetzten Stand"

punkt. Entscheidungen aer Spruchinstanzen
über diese Frage sind, soweit zu ersehen, bis¬

her nicht veröffentlicht worden. Es erscheint

darum angebracht, die Vorentscheidung des

Versicherungsamts der Stadt Berlin sowie die

endgültige Entscheidung des Oberversiche"

rungsamts Berlin in einer Streitsache über die

hier in Rede stehende Frage wiederzugeben.

Der Kläger hatte wegen Nervenleidens von der

Kasse, die für die Dauer von 52 Wochen

Krankenhilfe gewährt, hintereinander für

33 Wochen Krankengeld bezogen. Als er nach

halbjähriger Tätigkeit wegen des gleichen Lei¬

dens von neuem arbeitsunfähig wurde, wandte

die Kasse die dem § 188 RVO. entsprechende
Satzungsvorschrift an und beschränkte die

Leistungen für die nächsten zwölf Monate auf

die Regelleistungen und auf die Gesamtdauer

von 13 Wochen. Die deshalb erhobene Klage
des Kassenmitgliedes wurde vom Versiche¬

rungsamt der Stadt Berlin, Bezirksabteilung

Neukölln, durch eine Vorentscheidung mit fol"

gender Begründung abgewiesen:

„Nach § 188 RVO. kann die Satzung für Ver¬

sicherte, die auf Grund der Reichsversicherung

oder binnen 12 Monaten bc reits für

26 Wochen hintereinander oder insgesamt

Krankengeld oder die Ersatzleistungen dafür

bezogen haben in einem neuen Versicherungs¬
falle, der im Laufe der nächsten 12 Monate

eintritt, die Krankenhilfe auf die Regelleistun¬

gen und auf die Gesamtdauer von 13 Wochen

beschränken. Dies gilt nur, wenn die Kranken¬

hilfe durch dieselbe, nicht behobene Krank¬

heitsursache veranlaßt wird. Unstreitig ist diese

Bestimmung in der Satzung der Beklagten

($ 22) aufgenommen worden. Unstreitig ist

nich, daß es sich bei beiden Erkrankungs¬
perioden um das gleiche Leiden handelt. Der

Grundgedanke des § 188 Reichsversieherungs¬

ordnung geht dahin, die Kassen vor der Aus¬

nutzung durch sieche, nach kürzeren Unter¬

brechungen immer wieder arbeitsunfähige Per¬

sonen zu schützen. § ISS Reichsversieherungs¬

ordnung läßt daher die Beschränkung der Be~

zugsdauer von Krankengeld bei Neuerkrankun¬

gen im Rückfalle unter der Voraussetzung zu,

daß der Versicherte für insgesamt 26 Wochen

in den letzten 12 Monaten Krankengeld oder

Krankenhauspflege erhalten hat.

Unstreitig liegt diese Voraussetzung bei der

Kläger vor Auch wenn wie im vorliegen¬
den Falle, eine Kasse für 52 Woche

Unterstützung gewährt, so hat si«

falls sie den § 183 Reichsversichei ungsordnur
ais Satzungsbestimmung übernommen hat, f ü i

den neuen Fall der Erkrankung nu

für 13 Wochen Regelleistungen zu

gewähren. Will sie dies nicht tun, sonder

Leistungen für längere Zeit als 13 Woche

den Versicherten zugestehen, so kann sie dies

natürlich in ihren Satzungen bestimmen, da es

sich bei dem § 183 Reichsversicherungsordnunj
um eine Kannvorschrift handelt. Ist dies abei,

wie im vorliegenden Falle, nicht ausdrücklich

geschehen, so kann der Kläger einen Anspruc)
auf Weitergewährung des Krankengeldes übei

den 25. Januar 1931 hinaus, d. h. nach Ablaut

der 13 Wochen, nicht mit Erfolg gelten«
machen.

Da die Beklagte ihrer Leistungspflicht, wie si.

in der Satzung vorgesehen ist, nachgekommei

ist, mußte die Klage abgewiesen werden."

Die Berufung des Klägers wies das Ober¬

versicherungsarnt Berlin am 12. Mai 1931

(Nr. K. 2296/31. XVII) zurück.
Otto Schulz, Berlin

Westdeutsche Binnenschiffohrts- Berufs¬

genossenschaft.
Nach dem Betriebsverzeichnis gehörten dei

Berufsgenossenschaft Ende 1930 3091 Betrieb*

ön* gegen 3077 zu Ende des Vorjahres. D

tatsächlichen Löhne betrugen 45904 096 RM..

gegen das Vorjahr ein Minus von 4,69 v. H

Die Gesamtumlage betrug 1 114 710 RM., aut

1000 RM. Lohn entfällt eine Umlage von

24,94 RM. Die allgemeine wirtschaftliche Krise

wirkte sich für die Binnenschiffahrt in gerade¬
zu verheerender Weise aus. Der ungeheure
Ausfall in den Massentransporten von Konle

und Erz führte dazu, daß fast das ganze Jahr

1930 über große Teile der Binnenschiffahrt

stillgelegt und die Schiffsmannschaften ent¬

lassen werden mußten. Allein auf der Duisburg

Ruhrorter Reede lagen am 15. Dezember J93(i

298 Kähne mit 330 000 t Schiffsraum still

Anfang Mai 1931 stieg diese Zahl auf 32^

Kähne mit 860 000 t Schiffsraum.

Die Unfallentschädigungen einschließlich dei

Kosten des Heilverfahrens sind 1930 aut

930 761 RM. gestiegen, gegen das Vorjahr un

4,12 v. H.

Die Verwaltungskosten konnten gegen d*

»Vorjahr um 5,6 v. H. gesenkt werden.

Die Zahl der gemeldeten Unfälle hat un

9,5 v. H. abgenommen, nämlich 1735 gegen

1918 in 1929. Darunter waren 41 tödliche Un¬

fälle. Zur Entschädigung gelangten 224 Un¬

fälle. Unter den letzteren befinden sich

Todesfälle durch Ertrinken _= 1,6 v. H. der ver-

cherten Personen.

Die Einnahmen der Berufsgenossenschaft betru¬

gen 00698,50 RM., die Ausgaben 1211408,99 RM

so daß nach Abzug der Einnahmen die ge¬

samte Umlage für 1930 1 144 710,49 RM betragt
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ANGESTELLTE UND BEAMTE

Die AnsteÜungsprüfung.

Wer selbst Teilnehmer einer Prüfung gewesen

und Gelegenheit hatte, die Verhältnisse vor

und während der Prüfung zu studieren, wird

stgestellt haben, daß ein großer Teil un¬

günstiger Ergebnisse auf mangelnder Kenntnis

r Vorbedingungen für eine Prüfung zurück-

zuführen ist. Aus der Unkenntnis dieser Vor-

etzungen heraus entsteht dann jene Ner"

vosit&t, die es zuwege bringt, daß selbst gut

rgebildete Prüflinge große Fehler begehen.
Da ji eine nichtbestandene Prüfung materiell

und moralisch von schweren Folgen sein kann,
muß man alles tun, um den Prüflingen die

Wege zu ebnen.

Zunächst ist der Besitz einer Prüfungsordnung
(PrO.) unerläßlich. Meistens wird die dienst"

bende Kasse eine solche zur Verfügung stel"

len, da ja überhaupt die Prüfung mit Geneh-

migung des Vorstandes abgelegt wird. Diese

PrO. muß der Prüfling eingehend studieren.

Denn ehe er überhaupt mit der Vorbereitung
beginnt, muß er feststellen, unter welchen Vor¬

aussetzungen er die Prüfung ablegen kann und

was dort von ihm gefordert wird. Kann er

diese Voraussetzungen rechtlicher Natur er-

1 allen (Alter, Dienstzeit), dann ist die Frage
der Beschaffung des einschlägigen Materials zu

„-ein. Ein großer Teil der Kassen stellt für

solche Zwecke die großen und teuren Gesetze

mit Kommentaren zur Verfügung. Für den An"

gestellten genügt dann eine Textausgabe der

betreffenden Gesetze, natürlich in möglichst
neuester Ausgabe. Eine sehr wertvolle Ergän-
zung bildet die Fortbildungsschriftenreihe des

ZdA. mit ihren z. Z. 24 Heften, die erschöpfend
und dennoch zusammengefaßt für alle Zweige
der SV. wichtige Abhandlungen bringen. Not¬

wendig ist ferner die Beachtung der Fachlitera"

tur, in der Hauptsache: Volkstümliche Zeit¬

schrift für die gesamte Sozialversicherung, Ar-

heiterversorgung, Deutsche Krankenkasse. Fer-

r veranstaltet der ZdA. alljährlxh *ru4gelei-
tete Fernkurse, die die systematische Schulung
der Teilnehmer bezwecken.

Nt das Material für die Ausbildung gesichert,
an muß der Prüfling an die Aufstellung eines

Lehrplanes gehen. Ein systemloses Durchein¬

anderlernen wäre bei dem weitverzweigten Ge¬

biet der Sozialversicherung natürlich zwecklos.
Den breitesten Raum räume man den Haupt-
Gebieten, dem 2. und 5. Buch der RVO. ein.

Smpfehlenswert ist außerdem die gründliche
irbeitung des 1. Buches. Weiterhin die Be¬

arbeitung des AVAVG. und des RVG. in den

Teilen, die Zusammenarbeit mit der Kk. be¬

dingen. Es verlasse sich niemand darauf, daß
bei der schriftlichen Prüfung nur ein Thema

sus der KV. gewählt wird und daß man einen

Gesetzestext verwenden dürfe. Aufsatzthema
n jedes Hauptgebiet sein. Auch die Ver¬

adung von Gesetzestexten ist in das Er-

ssen des Prüfungsausschusses gestellt. Bei

igelnder Vorbereitung würde mancher eine

se Ueberraschung erleben. Wer nicht inner-

b seines Dienstes stenographieren muß,
dazu taglich etwas Zeit verwenden.

Gleiches gilt für Rechnen, das als Hauptfach

zu beachten ist. Satzung und Krankenordnung
der eigenen Kasse sind gründlich zu bearbeiten.
Sehr wichtig ist auch die Kenntnis des tech¬
nischen Kassenbetriebes. Der Prüfling benutze

jede Möglichkeit, darin Erfahrungen zu sam¬

meln. Hier bedarf es unbedingt der Unter¬

stützung durch die Angestellten, welche die

einzelnen Gebiete bearbeiten. In den Neben¬

gebieten sind notwendig Kenntnisse der Reichs¬

und Landesverfassung, für die es billige Text¬

ausgaben gibt und die wirksam durch Staats¬

bürgerkunde ergänzt werden. Nachlesen des

BGB. für die Begriffe des bürgerlichen Rechts

ist unbedingt erforderlich, weiterhin müssen die

Fragen des Gerichts- und Prozeßwesens, der

Reichs-, Staats- und Kommunalverwaltung ge¬

läufig sein. Der gesamte Stoff sollte bis etwa

3 Wochen vor der Prüfung bearbeitet sein. Der

Rest der Zeit bis zur Prüfung wird für die

Wiederholung gebraucht. Nur in Zweifelsfällen

sollte man dabei den Text zur Hand nehmen

müssen; bei vorheriger richtiger Arbeit muß

man das meiste auswendig wissen. Eine aus¬

gezeichnete Kontrollmöglichkeit bieten die vor¬

genannten Fachzeitschriften. Von diesen sind

sicher eine Anzahl in jeder Kasse vorhanden.

Dort sind laufend Aufgaben, Anfragen und Aus"

künfte veröffentlicht. Man löse nun selbst die

Aufgaben und erteile die Auskünfte. Beim Ver¬

gleich mit denjenigen des Fachblattes wird man

sofort wissen, wo sich Lücken in der Ausbildung
zeigen. Je nach der Zahl der richtigen und falschen

Lösungen kann man den Fortschritt beurteilen.

Einige Tage vor der Prüfung sollte die Lern¬

tätigkeit ganz eingestellt werden, damit die Ner¬

ven Zeit haben, sich von der übermäßigen In¬

anspruchnahme zu erholen.

Bei der schriftlichen Prüfung achte

man genauestens auf die Vorschriften der PrO.

Die für die schriftliche Prüfung gewährte Zeit

ist ausreichend, deshalb solle man in der Reihen¬

folge der PrO. arbeiten. Die einzelnen Arbei¬

ten sind vor der Ablage eingehend zu prüfen,
denn oft müssen sinnentstellende Wörter, Satz¬

zeichen und orthographische Fehler berichtigt
werden. Für den Aufsatz genügt eine kurze

Einleitung. Das Hauptthema muß den Sfoff

eingehend behandeln. Den Abschluß bildet

eine Zusammenfassung. Für die praktische
Frage ist wesentlich die Hervorhebung der ge¬

setzlichen und satzungsmäßigen Grundlagen,
nach denen entschieden wird. Die Rechenauf¬

gaben sind soweit als möglich nach verschie¬

denen Methoden zu lösen, um Fehler auszu¬

sehließen. Als Aufgabe in Stenographie wird

meistens eige Verhandlung diktiert, die der Prüf¬

ling dann in Reinschrift übertragen muß. Diese

Bedingungen sind bei einigermaßen fleißiger
Uebung immer zu erfüllen.

Für die mündliche Prüfung ist Zusam¬

menfassung aller Gedanken erstes Erfordernis.

Hier darf es kein Abschweifen geben. Da im

allgemeinen mehrere Prüflinge vorgeladen wer¬

den, muß auf jede gestellte Frage geachtet wer¬

den, auch wenn man selbst nicht gefragt wurde.

Die Antworten müssen kurz und klar gehalten
sein. Man soll nur das beantworten, was ge¬

fragt wird. Der Prüfer will auch nicht mehr
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wissen, denn dann hatte er die Frage ausge¬

dehnter gestaltet. Für den Prüfling entsteht

dabei auch die Gefahr, daß er sich in Neben¬

sächlichkeiten verliert. Für jede Frage muß

sich der Prüfling die Antwort bereit halten.

Bei schwierigen Fragen, wo vielleicht andere

versagen, hat er dann die Möglichkeit, infolge
seiner Aufmerksamkeit treffende Antworten zu

geben. Auf diese Weise kann er sich einen

Vorsprung sichern. Dieser Vorsprung wird

manchmal auch gebraucht, um die niecfrige
Bewertung einer schlechten Antwort auszu¬

gleichen. Ratsam ist es auch, Gesetze und

Verordnungen, die bereits in der Fachpresse
erörtert werden und bekanntgemacht sind,

aber demnächst erst in Kraft treten, zu be¬

achten. Eine diesbezügliche Frage gibt dem Prü-

ier den Beweis, daß der Prüfling nicht nur das

„Notwendige" gelernt hat, sondern auch darüber

hinaus die Entwicklung der SV. verfolgt hat.

Nefth bestandener Prüfung erhält der Prüfling
ein Zeugnis. Leider sind die Unkosten einer

Prüfung für diejenigen, die nicht am Prü¬

fungsorte wohnen, sehr hoch. In Verbindung
mit der Beschaffung des Materials ergeben
sich Summen, die für gering bezahlte Ange¬
stellte eine schwere Belastung bedeuten. Sehr

begrüßenswert ist daher ein Kostenzuschuß

der Kk„ der zur Beschaffung des Ausbildungs¬
stoffes verwendet werden kann. Für das Be¬

rufsinteresse der Kassenangestellten ist be¬

zeichnend, daß alle Fortbildungsmöglichkeiten
in steigendem Maße benutzt werden. Es ist

auch der Beweis dafür, daß die Angestellten
bestrebt sind, allen Anforderungen gerecht zu

werden. Karl Roß, Weißwasser O.-L.

RECHTSPRECHUNG

Auch arbeitslose Mitglieder der knapp¬
sehaftlichen Pensionskassen, denen das

Arbeitsamt Beiti äge zwecks Erfüllung der
Wartezeit In der Pensionskasse gemäß
§ 129 Abs. 1 Satz 2 und 3 des AVAVG*

leistet, haben freiwillige Beiträge zur PV.

gemäB § 77 Abs, 1 Satz 2 RKnG. ent¬

sprechend der Hälfte ihres tatsächlichen

letzten Arbeltsverdienstes zu entrichten,

nach dem sie zuletzt versicherungs¬
pflichtig beschäftigt waren.
E. des RVA., Dritter Revisionssenat — Knapp¬
schaftssenat —, vom 4. Dezember 1931 — III a

Kn 305/31*.

Gründe: Nach § 77 Abs. 1 Satz 2 RKnG. sind

zur Weiterversicherung in der knappschaft¬
lichen PK. Beiträge der Lohn- und Gehaltsklasse

zu entrichten, die der Hälfte des Arbeitsver¬

dienstes entsprechen, nach dem das Mitglied
zuletzt versicherungspflichtig beschäftigt war.

Nach dem klaren und eindeutigen Wortlaut

<lieser Vorschrift ist bei der Bemessung der

freiwilligen Beiträge für Angestellte von dem

halben Arbeitsverdienst auszugehen, mit wel¬

chem sie zuletzt der VPfl. in der AngestPK.
unterlegen haben. Es bedarf hiernach nicht der

Prüfung, ob die Zeiten der Arbeitslosigkeit des

Klägers im Sinne des § 129 Abs. 1 Satz 2 und 3

AVAVG. den Zeiten eines versicherungspflich¬
tigen Beschäftigungsverhältnisses gleichstehen,
obwohl das Arbeitsamt nur einige freiwillige
Beiträge zur Erfüllung der Wartezeit des Klä¬

gers geleistet und ihm anheimgestellt hat, die

an der Wartezeit noch fehlenden Beiträge selbst

zu entrichten. Denn nach § 77 Abs. 1 Satz 2

RKnG. ist für die freiwillige Weiterversicherung
allein maßgebend der tatsächliche letzte Ar¬

beitsdienst, nach dem das Mitglied zu¬

letzt versicherungspflichtig war. An einem tat¬

sächlichen Arbeitsverdienst fehlt es während

der Arbeitslosigkeit. Der Arbeitslose erhält

während ihrer Dauer vielmehr nur Alu. (Krisen¬
unterstützung), die einem Arbeitsverdienst nicht

gleichsteht. Von der Höhe dieser Unter¬

stützung, die beim Kläger zwischen 100 und

'200 RM. beträgt, ist deshalb der freiwillige Bei¬

trag zur KnPV. nicht abhängig. Diese Aus¬

legung des § 77 RKnG. entspricht auch der

Billigkeit. Würden arbeitslose Versicherte, denen
das Arbeitsamt nach § 129 Abs. 1 Satz 2 und 3

AVAVG. die Wartezeit erst erfüllt, freiwillige
Beiträge nur entsprechend der Hälfte ihrer Ar¬

beitslosen- und Krisenunterstützung, die wesent¬

lich geringer als ihr Entgelt ist, zu zahlen haben,
wie der Kläger will, so würden sie weit ge¬

ringere PK.-Beiträge für die Weiterversicherung
zu entrichten haben und daher ohne inneren

Grund besser gestellt sein als solche Ver¬

sicherte, die die Wartezeit in der PK. bereits

erfüllt hatten, also schon mehr Beiträge als jene
geleistet hatten. Ein solches Ergebnis kann

vom Gesetzgeber nicht gewollt sein. Der Klä¬

ger hat daher freiwillige Beiträge in der

Angest.PK. in Gehaltsklasse E zu entrichten.

Die bloße Aneinanderreihung unstän¬

diger Beschäftigungen desselben Arbn.

durch denselben Arbg, ergibt noch kein

ständiges Arbeitsverhältnis,

E. des RVA. vom 11. Nov. 1931 — II K88/31 B.

Aus den Gründen: Hafenarbeiter müssen

nach der ganzen Eigenart ihrer Beschäftigung,
nach der Art ihrer Annahme und Entlohnung
auch dann den unständigen Arbeitern zu¬

gerechnet werden, wenn sie aus mehr zufälligen
Umständen gelegentlich einmal längere Zeit

hindurch bei ein und demselben Arbeitgeber
beschäftigt werden. Die Freiheit der Vertrags-
Carteien hinsichtlich der Fortsetzung des Ar-

eitsvertrages und damit der Charakter der

Beschäftigung als einer unständigen bleibt vor¬

liegend auch dann gewahrt, wenn die gesamte

Beschäftigung tatsächlich länger als eine Woche

gedauert hat. Eine andere Auffassung würde,

wie in der die Versicherung eines Kopf-
schlächters betreffenden E. des RVA. vom

30. Mai 1930 (EuM. Bd. 27 S. 518 Nr. 198) mit

Recht ausgeführt ist, zu einer schwer erträg¬
lichen Rechtsunsicherheit führen, da dann in

jedem Fall geprüft werden müßte, in welchem

Augenblick das bei der ersten Beschäftigung
unständige Beschäftigungsverhältnis in ein

ständiges übergegangen ist.

Verantwortlicher Schriftleiter: Josef Aman. — Verla* des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban).

Druck. Vorwärts Buchdruckern Paul SlBMf & Co. — Sämtlich in Berlin.



¦j i Begehrt ein landwirtschaftlicher jugendlicher

__a Arbeiter, für den eine Dau^rrente bereits festgesetzt

*ar. nach Erreichung des 21. Lebensjahres eine
'¦•¦• Neofeststellung der Rente unter Zugrundelegung
jiM eines höheren IAV. (I 937 RVO.). so ist der Rekurs

oach I 1700 Nr. 8 RVO. ausgeschlossen.
2. §937 RVO. regelt für die landwirtschaftliche UnfV.. §3l2AkJ
soweit es sich um einen nach Durchschnittssatze 1 Sati 2 AVG.

festgestellten IAV. handelt, die Art der Berechnung
abschließend. I 569a RVO. ist iur Ergänzung nicht

entsprechend anzuwenden.
• E. des RVA. (10. Rer.-Sen. I) rom 30. September
1931. Ia. 8629/29.

einen Nachvertrag ermann wird und die Höhe dar

Primien mindestens een seinem Gehalt entsprechen¬
den Beiträgen zur AV. gleichkommt.
• E. des RVA. III (1. Beschl.-Sen.) vom 8. Dezember
1931. III AV. 31/31 B.

Für Kriegsdienstzeiten, die Versicherten wegen ihrer

vorherigen Ausbildung zu einem Angestelltenberuf
nach I 382 Abs. 1 Satz 2 AVG. aui die Wartezeit

in der AngV. angerechnet werden, ist ein Steige¬
rungsbetrag der AngV. nicht zu gewähren.
• E. des RVA. III (5. Revisions-Senat) vom 13. Ja¬
nuar 1932. Illa AV. 412 31*.

I
:

12

•41

Bestand für eine und dieselbe Beschäftigung Ver-

rungspflicht sowohl zur InvV. als auch zur

AngV ,
und war der Beschäftigte nur in dem einen

Versicherungszweig ron der Versicherungspflicht be¬

freit, so ist eine Nachentrichtung von Beiträgen auf

Grund des Artikels 4 des Gesetzes zur Aen<ier»ing
der RVO.. des AngV. und des RKnG. vom 29. März

192S (RGBl. IS 117) für den anderen Versicherungs-
eig nicht zulässig.

• E. des RVA. II. vom 18. Januar 1932. II1 264731.

§§ 224. 57

132 RKsG.

(§119Ak,1
Ir. t RYO..

§91 Ah. 1

Ir. t klimm

§§ M. ¦

im

Unter einem VorschuB des Arbg. im Sinne des I 224

Abs. 1 Nr. 1 RKnG. sind tatsächliche Vorleistungen
zu verstehen, die der Arbg. mit Rücksicht und mit

der Absicht auf Anrechnung dieser Vorleistungen auf

die Leistungen der Reichsknappschaft gewährt.
¦ E. des RVA. III (2. Rev.(Knappsch.ISeuat) vom

5. Novemer 1931. Illa Kn. 1386/30. (AN. 1932 S. IV

39 Nr. 4264.)

ieM. Vereinbarungen zwischen den VTr. und den wirt¬

schaftlichen Vereinigungen von Arbg. und Arbn..

wonach die Durchschnitte sätze von Lohntarifen für

die Zuteilung za dea Lohnklassen des I 1245 RVO.

maßgebend sein sollen, «ind unzulässig.
• E. des RVA. II. vom 15. Februar 1932. II1. 3892/31.

Für den Anspruch eines Kindes aus einer geschiede¬
nen Ehe auf Hinterbliebenenrente aus der InvV.

seiner Mutter ist nur der 1 1259, nicht aber I 1260

RVO. maßgebend.
• E. des RVA. (9. Rev.-Sen. II) vom 9. Oktober
1931. IIa. 5138 30».
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Der Orundbetrag der Invalidenrente ruht auch dann,
wenn die Invalidität Folge einer entsciadiguugs-
uQriiogen Berufskrankheit ist. Die Invalidität ist

folge einer solchen Berufskrankheit, wenn ihre

Folgen allein die Beschränkung der EF. um mehr
als */« v. H. verursachen.
• E. des RVA. (7. Rev sions-Senat II) vom 19. No¬
vember 1931. IIa. 1479/31*.

i einer während der versicherungsfreien Beschäfti¬

gung eines Angestellten eintretenden Wechsels des

Ubg. liegt ein Ausacheiden des Angestellten aus der

Beschäftigung im Sinne des I 18 AVG. jedenfalls
dann vor, wenn der neue Arbg. nicht der Gesamt¬

rechtsnachfolger ist, sondern sich die Weiter¬

beschäftigung einzelner Angestellten nach seiner

hl vorbehalten hat.
• E. des RVA. 111 (1. Beschlufl-Senat) vom 3. Fe¬
bruar 1932. III AV. 48/31 B.

1 Die in der irrigen Annahme der Nachzahlungs-
plicht nach I 18 AVG. nachgezahlten Bei irage sind

dem Arbg. auf Antrag grundsatzlich in voller Höhe
za erstatten.

2. Sind Beiträge nach I 18 AVG. zu Recht nach¬

entrichtet, aber auf Grund des I 12 AM. 1 letzter

Halbsatz der Verordnung über die Nachentrichtung
von Beitragen fur v» rsicnerungsfreie Personen vom

4. Okt.^ber 1930 (RGBl. I S. 459) zu erstatten. so

erhalt der Arbg. auf Antrag grundsätzlich die vollen

Beiträge zurück.
• E. des RVA. III. 1 Beschlufl-Senat) vom 3. Fe¬
bruar 1932. III AV. 4<)/3t B.

§§illr.1. Das Vorliegen eines Beschäftigtingsverhältnisses im

95 Ata. t Sinne der KV. und AlVers. wird nicht schlechthin

AVAVG. dadurch ausgeschlossen, daü der Arbg. eine Genossen¬

schaft und der Beschäftigte deren Mitglied ist.
• E. des RVA. III (Spruch-Senat) vom 20. November

1931. Illa Ar. 21031.

§§72. 74a Eine Hausrebilfin. die zugleich in wesentlichem Um-

AfAVi. fange landwirtschaftliche Arbeiten in dem landwirt¬

schaftlichen Betriebe des Arbg. verrichtet und in

dessen häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist, ist

nach II 72. 74a AVAVG. versicherungsfrei.
¦ E. des RVA. III (3. Beschluü-Senat) vom 27. Januar
1932. III Ar. 51/31 B.

§ 74a Die Beschäftigung in der Binnenfischerei ist grund-
AVATS. sätzlich keine landwirtschaftliche Beschäftigung im

Sinne des I 74a I »AVG.
• E. des RVA. III (3. Beschluß-Senat) vom 27. Ja¬
nuar 1932. III Ar. 40 31 B.

§ 17 Ate. 2 Wenn der erforderliche Lebensunterhalt nicht voll

AYA'G. (i.t gewährleistet ist, ist die Gewährung einer teilweisen

Ala. zulässig.
• E. des RVA. III (Spruch-Senat) vom 20. November
1931. Illa Ar. 23231.

Fassaaf tn
WI. wm

I. 113t)

§Malte.1 Für die Frage der Möglichkeit des Miterwerbes des

t. 2 AVAVS. gemeinsamen Lebensunterhalts ist nicht schlechthin

entscheidend, ob der Betrieb während der Dauer

der Arbeitslosigkeit einen durch die Tätigkeit des

Arbeitslosen erzielten Ertrag abwirft, sondern maß¬

gebend ist. ob der im Betriebe während des ganzen

Wirtschaftsjahres erzielte Ertrag auch während der

Dauer der Arbeitslosigkeit zur Bestreitung dea

Lebensunterhalts der Arbeitskräfte verwendet zu

werden pflegt.
• E. des RVA. III (Spruch-Senat) vom 4. Dezember

1931. Illa Ar. 80,30.

§§1«.
1o3. 175

»Ali.

5 Mdt die RfA. auf Grund der nachentrichteten Bei¬

trage in den Fallen zu 1. und 2. die Beitragshälften
h II 61. 62 AVG. erstattet, so sind dem Arbg.

Antrag nur die restlichen halben Beitrage
zurückzuzahlen.
•

t. des RVA. III (t. Beschluß-Senat) vom 3. Fe-
hruar 1932. III AV. 49/31 B.

§§112k
101 AVAVS.

(§!WtV0.)

I eil beschäftigter im Sinne des I 184 Abs. 1 S. 1

IVG. ist ein Versicherter nicht, der auf Grund ein

fortdauernden Beschäft igungsv erhältnisses von einem

Arbeitgeber zwar nieit an jedem läge, aber an

einzelnen Tagen im Monat beschäftigt wird
% E. des RVA. III (1. leschluli-Senat) vom 9. Dezem¬

ber 1931. III AV. 38/31 B. (AN. 1932 S. IV 33 Nr. 4259.;

Die Befreiung eines Angestellten von der eigenen
.2, 171 Beitragsleistung nach I 375 AVG. kann auch dann

u\ erfolgen, wenn sein vor oder wahread der Inflation

ahfesAl&asener Leb«nsversi<__heruAg»vsrtrag durch

Nach Stellung des Antrags auf Alu ist die Unter¬

stützung in der gesetzlichen Höhe festzusetzen. Ln-

zulassigkeit einer Beschränkung des Antrags auf

einzelne Teile der Unterstützung und eines Verzichts

des Arbeitslosen auf den Familienzuschla? jedenfalls
gegenüber den in I 175 Abs. 3 des AVAVG. genann¬

ten Personen, Anstalten oder Behörden unwirksam.
• E. des R\A. III (Spruch-Senat) vom 16. Oktober

1931. Illa AR. 60 31. (AN 1932 S. IV 49 Nr. 4277.»

Steuern avd Sozialversicherungsbeiträge sind bei

der Festsetzung des Einkommens nicht anzusetzen.

Ein nicht bar ausgezahlter, sondern gutgeschriebener
Teil des Arbeitsverdienstes der Ehefrau gebort zum

Einkommen.
• E. des RVA. III (Spruch-Senat) vom 9. Oktober 1931

Ilia AR. S3 31.

§ 129 Aks.1

nm.

Sind für einen laufenden AnwarUehaftszeitranm der

InvV. zur Erhaltung der Anwartschaft noch Wochen¬

beiträge zu entr 'iittn. scheidet der Arbeitslose aber

vor Beginn der entsprechenden letzten Wochen des

Anwartschaftszeitraums aus dem Bezüge der Unter¬

stützung mma. so ist das ArbA. nicht verpflichtet,
die fehlenden Beitrage zu leisten.

# E. des RVA. III »Spruch-Senat) vom 4. Dezember

1991. Ufa Ar 300 31 (AM. 1934 S IV Sa Nr 4297.)



Preissenkung
Beiden Fortbildungsschriften fürAngestellte in der Sozialversicherung haben wir

überdieallgemeine Preissenkung hinausgehend die Preise bis zu 33li v.H.gesenkt

Heft 1: Die Entwicklung der KrankenVersicherung in Deutschland. Von Julias Cohn, Ver-

waltungsdirektor der AOKK der Stadt Berlin. Preis 0,30 RM., für Nichtmitgl. 0.60 RM.

Heft 2: Die Versiehe rungspllicht in der Kranken Versicherung. Von R. G r u b e r, Verwaltungs¬

direktor der AOKK. für den Verwaltungsbezirk Xl der Stadt Berlin, Berlin-Schöne¬

berg. 3. Auflage. Preis 0.90 RM.. für Nichtmitglieder 1,80 RM.

Heft 3. Die Regelleistungen in der Krankenversidierung. Von Julius Cohn, Verwaltungs¬

direktor der AOKK. der Stadt Berlin. 3. Auflage. Preis 0,60 RM., fttr Nichtmit¬

glieder 1.20 RM.

Heft 4. Die deutsche Sozialversicherung und -fürsorge. Von Christian Kraiker, Mann¬

heim. 2. Auflage. Preis 0.80 RM., für Nichtmitglieder 1,60 RM.

Heft 5: Die Wochenhilfe und Familien-Wochenhilfe in der Krankenversicherung. Von Julius

Cohn, Verwaltungsdirektor der AOKK. der Stadt Beriin. Neuauflage. Preis

0.50 RM.. für Nichtmitglieder 1,— RM.

Heft 6: Die Versicherungsberechtigung. Von R. Gruber, Verwaltungsdirektor der AOKK.

für den Verwaltungsbezirk XI der Stadt Berlin, Berlin-Schöneberg. 2. Auflage. Preis

0.60 RM.. fttr Nichtmitglieder 1,20 RM.

Heft 7: Die MeldeVorschriften des zweiten Buches der Reichsversieherungsordnung. Von

G. W a s e w i t z. Bürodirektor der AOKK. der Stadt Berlin. Neuaufl. in Vorbereitung.
Heft 8: Mehrleistungen in der Krankenversicherung, sonstige Bestimmungen, gemeinsame

Vorschriften, besondere Berufszweige. Von Julius Cohn, Verwaltungsdirektor der

AOKK. der Stadt Berlin. 3. Auflage. Preis 0,70 RM., fttr Nichtmitglieder 1,40 RM.

Heft 9: Arbeitslosenversicherung und Krankenkassen, Von G. Wasewitz, Bürodirektor

der AOKK. der Stadt Berlin. Neuauflage. Preis 030 RM, für Niditmitglieder 1,60 RM.

Heft 10: Die Unfallversicherung, insbesondere ihre Durchführung mit Unterstützung der

Krankenkassen und die Regelung der Ersatzansprüche. Von Hermann K ö h n, stell¬

vertretender Vorsitzender der Landesversicherungsanstalt Berlin. Preis OjBO RM.,

für Nichtmitglieder 1.60 RM.

Heft 11: Die Reichsknappschaft, Ihr Werden und Wesen. Von Georg Wißmann, Direktor

der Reichsknappschaft zu Berlin. Preis 0.50 RM., für Nichtmitglieder 1,— RM.

Heft 12: Das Versicherungswesen in seiner Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung der

SozialVersicherung. Von Harald von Waldheim, Dipl.-Versicherungsverständiger.
Preis 0.60 RM.. für Nichtmitglieder 1.20 RM.

Heft 13: Begriffe der Krankenversicherung. Von Fritz Okraß, Berlin. Preis 0.70 RM., für

Nichtmitglieder 1.40 RM

Heft 14: Das Verfahren in der Sozialversicherung. Von Ministerialrat von Geldern,

Berlin. Preis 0.70 RM.. für Nichtmitglieder 1.40 RM.

Heft 15: Das Rückgriffsrecht der SozialVersicherungsträger im Rahmen des Haftpflichtrechtes.
Von Rechtsanwalt Dr. jur. Ernst Leffmann, Berlin. Preis 0,60 RM., für Nicht¬

mitglieder 1.20 RM.

Heft 16: Das Verhältnis der Krankenkassen zu Aerzten, Zahnärzten. Zahntechnikern nsw. Von

Regierungsdirektor Dr. Hassenstein, Stettin. Neuauflage in Vorbereitung.
Heft 17: Das Beitragswesen der Krankenkassen. Von Gustav Wasewitz, Bürodirektor der

AOKK. der Stadt Berlin. Preis 0.70 RM., für Niditmitglieder 1,40 RM.

Heft 18: Die Heilbehandlung der Versorgungsberechtigten durch die Krankenkassen nnd

Aerzte. Von Geheimrat Dr. Hermann Schulz, Direktor des Hauptversorgungs¬
amts Breslau. Neuauflage in Vorbereitung.

Heft 19: Die Krankenaufsicht Von Albert Bruhns, Angestellter der AOKK. Breslau, und

Dr. med. Carl Jacobs, Vertrauensarzt der AOKK. Breslau. Preis 0,40 RM_, für

Nichtmitglieder 0.80 RM.

Heft20: Die Angestelltenversicherung. Von Arthur Than. Abteilungsleiter bei der AOKK.

Leipzig. Preis 0.70 RM. für Nichtmitglieder 1.40 RM.

Heft 21: Die Beziehungen der sozialen Versicherung zur öffentlichen Fürsorge. Von Friedrich

Kleeis. Bü rgermeister in Asrhersleben. Preis 0.70 RM.. für Nichtmitglieder 1.40 RM.

Heft 22: Zwangsbeitreibung durdi die Krankenkassen und die Kassen verbände. Von Gustav

Wasewitz. Bürodirektor der AOKK. der Stadt Berlin. Preis 0,70 RM., für Nidit¬

mitglieder 1.40 RM

Heft 23: Das Strafrecht in der Sozialversicherung. Von Dr. F. Bothe. Senatspräsident beim

Reichsversicherungsamt. Berlin. Preis 0.70 RM.. für Nichtmitglieder 1,40 RM.

Heft 24: Die Beziehungen zwischen Krabken- nnd Invalidenversicherung. Von Regierungirat
R. Fette. Stuttgart. Preis 0.60 RM., für Nichtmitglieder 1.20 RM.

Die Schriftenreihe wird fortgesetzt.

Vertag: Zentraiverband der Angestellten, Berlin SO 36, OranienstraBe 40-41

Postscheckkonto 11931 Berlin (Emil Wucher, Kasslerer)


